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«andespolizeiliche Anordnung,
brtr. die Ueberwachung von Geflügelausstcllungen.

Im Hinblick auf die zur Zeit bestehende Gefahr
der Verbreitung von Geflüaclsenchen, namentlich
der Geflügelcholcra und der Hühnerpest, ordne ich
o„f Grund der §§ 17 bis 29 des Reichsgesetzes,
betreffend die Abwebr und Unterdrückung von Vieh¬
seuchen, vom 23. Juni 1880/1. Mat 1894(R. G.
Bl. S. 153/409) und der§§ 1 und7 des preußischen
AuSsührungSgesctze» zu diesem Gesetze vom 12. März
1881(G.-S . S . 128), sowie des 8 1 der Bundes-
ratsinstruktiori vom 80. Mai/27. Juni 1895 (R.
K. BI. S . 357) mit Genehmigung des Herrn
Ministers für Landwirtschaft,Domänen und Forsten
für den Umfang des Regierungsbezirks Wiesbaden
bis auf weiteres folgendes an:

81.
. Alle Ausstellungen von Geflügel(Gänse, Enten,

Lauben, Hühner aller Art, einschließlich Truthühner,
Mauen, Fasanen) mit Ausnahme der Brieftauben-
aurstellungen und solchen Ausstellungen, die aus¬
schließlich mit Geflügel ans dem Ausstellungsorte
selbst oder aus einem Umkreise von höchstens 10 Km.
um diesen Ort beschickt werden, sind nach Maßgabe
der nachstehenden Bestimmungen amtstierärztlich
und veterinärpolizeilich zu beaufsichtigen.

8 3.
Das für eine Geflügelausstellung bestimmte

Geflügel muß bei seinem Eintreffen am Ausstellungs¬
orte mit Ursprungszeugnissen ver>ehen sein, die eine
Bezeichnung der einzelnen Tiere und die polizeiliche

. Bescheinigung enthalten müssen, daß der Herkunfts¬
ort der Tiere zur Zeit seuchenfrei ist, und daß in
dem Gehöft, aus dem das Geflügel stammt, seit
S Wochen weder die Geflügelcholera noch die
Hühnerpest geherrscht hat.

/. Ausnahmsweise darf Geflügel au» solchen
größeren Orten zugelassen werden, in denen ver-
üuzelt eine der vorgenannten Seuchen herrscht.

8 3.
Das für die Ausstellung eingehende Geflügel

ist amtsticrärzilich zu untersuchen. Diese Unter¬
suchung hat tunlichst beim Ausladen, jedenfalls vor
dem Verbringen in den Ausstellungsraum zu er-solgm.

f  81
Die zur Unterbringung des Geflügels auf der

Ausstellung dienenden Käsige und sonstigen Be¬
hälter müssen vor dem Gebrauche gehörig gereinigt
und dcsinsizirt werden. Tic Art der Reinigung
und Desinfektion bestimmt der überwachendebe¬
amtete Tierarzt.

Getrennt von dem Ausstellungsraum ist ein
lur Untersuchung und Absonderung kranken und
verdächtigen Geflügels geeigneter Raum bereit zuhalten.
[ 8 5.

Das Geflügel ist während der Dauer der Aus¬
stellung fortlaufend durch die Ortspolizeibebörde
ader deren Beamte und durch den beamteten Tier-

zu beobachten.
I . 8 6.

Bricht in einer Ausstellung die Geflügelcholcra
«der die Hühnerpest ans, oder wird der Verdacht
siner dieser Seuchen durch den beamteten TierarztkWgestellt, so sind die erkrankten und die senchen-
"noachtigen, sowie die nach Lage der Umstände als
auiteckungsverdächtig anzusehenden Tiere sofort in

zu diesem Zwecke vorgesehenen Bcobachtungs-
wume(§ 4, Abs. 2) abzusondern und zu bewachen.
Lar Betreten dieses Raumes ist außer dem bc-
amtcten Tierärzte nur den mit der Pflege der Tiere
"trauten Personen zu gestatten; der Zutritt zu den
anderen Ausstellungsräumen ist den letzteren zuverbieten.

Diejenigen Plätze, an denen das kranke oder
"Ewattige Geflügel gestanden hat, oder von denen
s . x?" Umständen anzunchmen ist, daß sie durch
«°t. Futterresteu. s/w., die von solchem Geflügel
verrühren, verunreinigt wurden, sind sofort nach
«Weisung des beamteten Tierarztes zu reinigen

zu desinfizieren.
, Die auf Grund eines Seuchenverdachtes ge-
Mmeu vorläufigen Maßregeln sind aufzuhcbcn,

n .. durch die in jedem Falle unter Anwendung
üblichen bakteriologischen Methoden vorzu-

^^uaude amtstierärztliche Untersuchung der Ver-
nicht bestätigt wird. Zur Feststellung der

vUhnerpest hat stets eine Impfung von Versuchs-
"ren stattznfinden. Bei der Geflügelcholcra em-

MHIt sie sich jn allen nicht zweifelfreien Fällen.

^ 8 7., So lange der Verdacht einer seuchenartigen Er-
Mkung besieht, darf auch gesundes Geflügel, das
2, auf der Ausstellung beflndet, aus dem Aus-

-mungsorte nicht entfernt werden; dasselbe gilt,
«ein der Seuchenausbruch durch den bcamtercn

i i-'Aarzt festgestellt ist, für die DauerW>nmindestens
.Zagen nach dem letzten Erkrankunasfalle. der sich
»sî rhalb des Beobachtuiigsraumes unter dem
«usitellungsgeflügel ereignet hat. Die Untcr-
w.aaung des Geflügel« kann auch in anderen
Zumen am Ausstellungsort erfolgen, sofern damit
n Geiahr einer Seucheuverschleppiing nach dem

^machten des beamteten Tierarzlcs nicht ver-"u»den ist.
.. . Eeschlachtetes gesundes Geflügel darf unter der
"E' tzen Voraussetzung auch au« deni Ausstellungs-

L «rl ausgeführt werden.
L 8 8.

'Ä- Seuche gilt auch iuucrhalb der NusstellnngS-
Cn. . Ea.bachtuugSräumeals erloschen und die
od,. "̂ regeln sind aufzuhebcn, wenn alle kranken

verdächtige» Tiere verendet oder gelötet sino,
S 1 wenn die Unverdächtigkeit des überlebenden

Geflügels durch da» Gutachten des beamteten Tier¬
arztes fcstgestellt, und wenn außerdem in allen
Fällen eine Reinigung und Desinfektion der ver¬
seuchten Käfige. Behälter pp. und Räumlichkeiten
nach Anweisung des beamteten Tierarztes aurgc-
führt und dies von ihm bescheinigt worden ist.

8 9-
.Für die nach§ 1 von den vorstehenden Bor-

schnften auSgenommcncn Ausstellungen haben die
Ortspolizeibehördenje nach Lage de» Falle» die
zur Verhütung der AliSbruche» und der Ver¬
schleppung, sowie zur Unterdrückung von Geflügel¬
seuchen erforderlichen Anordnungen unter Berück¬
sichtigung der allgemeinen Bestimmungen über die
Bekämpfung dieser Seuchen zu treffen. Jedoch ist
regelmäßig von den in den §§ 2 und 3 vorge¬
sehenen Beschränkungen(Beibringung von Ur¬
sprungszeugnisse» und amtstierärztliche Unter¬
suchung vor dem Verbringen nach dem Ausstellungs¬
raum) abzuschen.

810.
Der durch meine Rnndverfügung vom 19. Juli

1901— I. St. 3056—bekannt gegebene Erlaß de»
Herrn Ministers für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten vom 24. Juni 1901, Gesch. Nr. I. Ga.
3010, tritt außer Kraft.

811-
Zuwiderhandlungen gegen diese landespolizei-

lichc Anordnung unterliegen den Strafvorschriftcn
in § 328 des Strafgesetzbuches, sowie in 8 66 Ab¬
satz3 und 4, 8 67 der Reichsviehseuchengesetzes.

812.
Diese Anordnung tritt 8 Tage nach ihrer Ver¬

öffentlichung im RegierungS-AmtSblatte in Kraft.
Ihre Aufhebung oder Abänderung wird erfolgen,
sobald die eingangs gedachte Gefahr der Verbreitung
von G-flügetseuchcn, insbesondere der Geflügel¬
cholera und der Hübnervest nicht mehr besteht. *

Wiesbaden, den3. Dezember 1903.
Der Regierungs-Präsident:

__ Henastrnber «._
Landespokizeiliche Anordnung,

bete. die Geflügelcholera ti . die Hühnerpest.
Nachdem durch die Bekanntmachnnacn des

Herrn Reichskanzlers vom 16. und 17. Mai 1903
(ReichsgcsetzblattS . 223 u. 224) die Anzeigepflicht
für die mit „Geflügelcholcra" und „Hühnerpest"
bczeichncten Geflügelsenchen eingcfübrt worden ist,
ordne ich zugleich im Hinblick auf die zur Zeit be¬
stehende Gefahr der Verbreitung dieser Seuchen
im diesseitigen Bezirke und auf Grund der 88 18—29
des Reichsgesetzes, betreffend die Abwehr und
Unterdrückung der Viehseuchen, vom 23. Juni 1880
1. Mai 1894(R. G. Bl. S . 153/409), des 8 1 des
preußischen Ausfübrungsgesetzes zu diesen, Gesetze
vom 12. März 1881(Gcs.-S . S . 128), sowie des
8 1 der Bundesrats-Jnstruktion vom 30. Mai,
27. Juni 1895 (R. G. Bl. Seite 395) mit Ge¬
nehmigung des Herrn Ministers für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten für den Umfang des
Regierungsbezirks Wiesbaden bis auf weiteres
folgendes an.

8 1.
Bricht in einen, Geflügelbestande die Geflügel¬

cholera oder die Hühnerpest ans oder zeigen sich
bei Geflügel Erscheinungen, die den Ausbruch einer
dieser Seuchen befürchten lasse», so hat der Besitzer
oder dessen Vertreter(vergl. 8 9 Abs. 1 und 2 des
Reichsviehsenchen-Gesetzes) sofort davon der Orts-
volizeibchörde Anzeige zu erstatten und schon vor
der amtlichen Feststellung der Seuche das gesamte
Geflügel des Bestandes(Gänie, Enten, Lauben,
Hühner aller Art einschließlich Tnitbübner,Pfauen,
Fasane») von öffentlichen Wegen und Waffcrläusen,
sowie von Orten, die für fremdes Geflügel zu¬
gänglich sind, fern zu halten.

Auch bat er verendetes oder getötetes Geflügel
de« Bestandes durch Anwendung Kober Hitzegrade
(Kochen bis zum Zerfall der Weichteile, trockene
Destillation. Verbrennen) oder nach Bestreuen mit
frisch gelöschtem(Ätz) Kalk durch Vergraben in
Gruben, die von einer mindestens1li  m starken
Erdschicht bedeckt sein müssen, unschädlich zu be¬
seitigen. Jedoch sind einige Kadaver zur Fest¬
stellung der Todesursache in einem verschlossenen
Behälter aufzubewahrcn, sofern die Seuche in der
betreffenden Ortschaft noch nicht festgestellt ist
(vergl. ß 1).

Die Anzeigepflicht liegt auch den in 8 9 Ab¬
satz3 des Reichsviehsenchen-Gesetzes bczeichncten
Personen ob.

8 2.
Die Ortsvolizeibeborde bat. sobald sie durch

die Anzeige(8 1) oder auf anderem Wege von
dem Ausbruche der Geflügelcholera oder der Hühner¬
pest oder von dem Verdachte des Allsbruchs einer
dieser Seuchen Kenntnis erhalten bat, sofort den
beamtete» Tierarzt zur Feststellung der Seuche zn-
zuzieben(vergl. jedoch8 1).

Ja eiligen Fällen kann der beamtete Tierarzt
schon vor polizeilichem Einschreiten die sofortige
vorläufige Einspcrrung und Absonderung des er¬
krankten und verdächtigen Geflügels anordnen. Die
getroffene,, vorläufigen Anordiiniigen sind dem Be¬
sitzer der Tiere oder dessen Vertreter entweder zu
Protokoll oder durä, schriftliche Verfügung zu er¬
öffnen, auch ist der Ortspolizeidchörde davon An¬
zeige zu machen. &O-

Tie gutachtliche Erklärung des beamteten Tier¬
arztes über den Ausbruch de'r Seuche ist tunlichst
auf das Ergebnis einer unter Anwendung der
übliche,, bakteriologischenMethoden vorgcnonunene»
Untersuchungz» gründen

Ans die gutachtllchc Erklärung de« beamteten
Tierarztes, daß der Ausbruch der Seuche sestgestelll
sei hat die Ortspolizeibehördc die in den nach¬

stehenden Paragraphen vorgcschriebcnen Schutz¬
maßregeln anzuordncn und für die Dauer der
Gefahr wirksam durchzuführcn.

„ § 4.Ist der Ausbruch der Geflügelcholera oder der
Hühnerpest in einem Orte festgestellt, so kann die
Ortspolizeibehördc, falls die Seuche auf andere
Bestände des Orte» übcrgrcift, ohne Zuziehung
des beamteten Tierarztes die polizeilichen Schutz-
maßregeln anordnen.

Jn solchen Fällen ist jedoch dem beamteten
Tierärzte unter Angabe der Art und der Stück¬
zahl de» von der Seuche befallenen Gcflügelbe-
ftandeS, sowie der erkrankten Tiere von der ÖrtS-
polizcibehördc kurze Mitteilung zu machen.

8 5.
Der Ausbruch der Geflügelcholcra oder der

Hühnerpest in einer bi» dahin seuchenfreien Ort¬
schaft ist sofort auf ortsübliche Weise und durch
Bekanntmachung in dem für amtliche Veröffent¬
lichungen bestimmten Blatte (Kreis-, AmtSblattc)
zur öffentlichen Kenntnis zu bringen.

8 «.
In dem Seuchengehöft ist das gesamte Ge¬

flügel(81) abzusondern und zwar unter Trennung
de» kranken von dem übrigen Geflügel.

Der Absondcrungsraum ist derart cinzurichten,
daß er für fremde» Geflügel und in Freiheit
lebende Vögel, insbesondere Tauben und Sperlinge,
unzugänglich ist.

Da» abgesonderte Geflügel ist namentlich von
öffentlichen Wegen und Wasscrlänfen, die das
Seuchengehöft berühren, fern zu halten.

8 7.
Das Senchengchöfl ist am Haupteingang oder

an einer sonstigen geeigneten Stelle in augenfälliger
und haltbarer Weise mit der Inschrift „Geflügel¬
cholera" oder„Hühnerpest" zu versehen.

8 «.
Aus dem Seuchengehöfte dürfen bei Geflügel¬

cholera lebendes oder geschlachtetesGeflügel, sowie
Teile von solchem, bei Hühnerpest lebendes Geflügel
und geschlachtete Hühner aller Art, einschließlich
Truthühner, Pfauen, Fasanen, sowie Teile von
solchen nicht entfernt werden. Für geschlachtetes
Geflügel, bei Hühnerpest auch für lebende Gänse,
Enten und Tauben, können Ausnahmen von diesem
Verbote von der Ortspolizeibehördc zugelassen
werden, sofern eine Weiterverbrcitnngder Seuche
dadurch nicht zu befürchten ist.

Kot. Dünger und sonstiger Abfall(Federn),
sowie Fntterreste von Geflügel dürfen ans einem
Seuchengehöfte nicht entfernt werden, auch ist der
Besitzer oder dessen Vertreter anznbalten. Geflügel¬
bändlern den Zutritt zu dem Gehöfte nicht zu
gestalten.

8 9.
Besteht die Gefahr einer größeren Senchen-

ausbreitung nicht nur für die betroffene Ortschaft,
sondern auch für ein weiteres Gebiet, so sind neben
den besonderen, auf die einzelnen Seuchengehöfte
bezüglichen Maßnahmen der 88 5 bis 8 noch
folgende Maßregeln anzuordnen:

1. Aufstellung von Tafeln mit der Inschrift
„Gcflügelcholera" oder „Hühnerpest" an
allen Eingängen des Senchcnortcs;

2. Verbot der Ausführung von für die Seuche
empfänglichem lebendem Geflügel ans dem
Scuchenorte;

3. Verbot des Durchtreibens von Geflügel
durch den Senchenort. Lebendes Geflügel,
das sich im Besitze von Geflügelhändlern
befindet, darf auch in Wagen durch den
Senchenort nur durchgcführt werden, wenn
jeglicherAnsenthalt im Orte vermieden wird;

4. Verbot der Ausstellung von Geflügel im
Scuchenorte. Bei größeren Ortschaften
kann die Anwendung aller oder einzelner
Vorschriften dieses Paragraphen ans Orts-
teile beschränkt werden.

8 io.
Treten unter Geflügel, das sich auf dem

Transporte befindet, Todestnllc ein, die sich nicht
mit Sicherheit ans andere Ursachen als Gcflügel-
cholern oder Hühnerpest znrückführe» lassen, so hat
derjenige, unter dessen Obhut sich die Tiere be¬
finden, dafür zu sorgen, daß die verendeten, sowie
auch die etwa getöteten Tiere, bis auf einige zum
Zwecke der Feststellung der Seuche zu verwahrende
Kadaver entweder unterwegs oder am nächsten
Standorte in der in 8 1 Abs. 2 bezeicknetcn Weise
unschädlich beseitigt werden. Zugleich ist der Orts-
polizeibebördc unverzüglich Anzeige zu erstatten.
Scho» vor der amtlichen Senchen-Ermitielung ist
die Abgabe von Geflügel aus solchen Transporten
verboten und eine Berührung der Transporte mit
anderem Geflügel, sowie Lcrstreuung von Kot,
Dünger, sonstigem Abfall (Federn) und Futter¬
resten zu verhindern.

Wird bei Geflügel, das sich ans dem Trans¬
porte bcfindcl, die Geflügelcholcra oder die Hühner¬
pest sestgestelll, so hat die Ortspolizcibehörd: die
Weiterbeförderung zu verbieten und die Absperrung
des Transportes anzuordnen. Die Räunilichkeitcn,
Fabrzeuge und sonstigen Behältnisse, in denen das
Geflügel nntergebrachk oder transportiert worden
war, sowie die mit ihm in Berührung gekommenen
Gerätschaften sind zu reinigen und zu desinfizieren.
Im Falle die Tiere binnen 24 Stunden einen
Standort erreichen können, wo sic durchseuche» oder
abgeschlachtet werden sollen, kann die Ortsvolizci-
bclwrdc die Weiterbeförderung unter der Bedingung
gestallcn, daß die Tiere mit der Eisenbahn, zu
Wagen oder Schiff befördert werde», und frentbe
Gehöfte nicht..berühre». Vor Erteilung der Er¬
laubnis zur Überführung in einen anderen Polizei¬
bezirk ist bei der Ortspolizeibehördc des Lcstimm ungs-
orles anzufragcn, ob die Ausnahme, der Tiere
möglich ist. Wird die Erlaubnis zur Überführung

in einen anderen Polizeibczirk erteilt, so ist die
Ortspolizeibehördcdes Bestimmungsortesvon der
Sachlage in Kenntnis zu setzen. Ausnahmsweise
kann von vorstehender Bestimmung auch Gebrauch
gemacht werden, wenn der neue Standort nur in
einer 24 Stunden übersteigenden Frist erreicht
werden kann.

Im übrigen gelten auch für die Behandlung
von Seuchenfällen unter Gcflügeltransportcn die
allgemeinen Vorschriften.

8 11.
Die Räumlichkeiten, Fahrzeuge und sonstigen

Behältnisse in denen krankes oder verdächtiges
Geflügel untergebracht war, find gründlich zu
reinigen und zu desinfizieren. Der Kot, der
Dünger, die Futterreste und der zusammengekehrte
Schmutz sind zu verbrennen. Fußböden, Türen,
Wände, Sitzstangen, Futter- und Tränkgeschirre,
sowie sonstige Geräte sind mit heißer«sodalauge
(3 RaumteilcgSoda auf 100 Raumteile Wasser)
gründlich abzuwaschen. Schadhafte und gering¬
wertige Holzgegcnstände sind zu verbrennen.

Von Erde- und Sandböden sind die obersten
Schichten anszuheben und unschädlich zu beseitigen.

Kadaver und Schlachtabfälle sind in der in 8 1
Abs. 2 bczeichncten Weise unschädlich zu beseitigen.

Nach Trocknung und Lüftung der gereinigten
Räumlichkeiten sind der Fußboden, die Wände und
T.üren mit Kalkmilch(1 Raumteil frisch gelöschten
(Ätz) Kalke» auf 20 Raumteilc Wasser) zu über¬
tünchen.

Wird die Desinfektion kleiner Schwimmbecken
erforderlich, so empfiehlte»sich, dem Waffer Chlor¬
kalk, etwa 1 Raumteil aus 1000 Raumteile Waffer,
zuzusetzen und darin zu verteilen. Nach 12 Stunden
ist da» Wasser abzulassen und da» Becken zu
reinigen.

Die ordnungsmäßige Ausführung der De»-
infektton ift durch die Ortspolizeibehördc und, sofern
Bestände von Geflügelhändlern in Bettacht kommen,
durch den beamteten Tierarzt zu überwachen. I«
letzteren Falle hat der beamtete Tierarzt der Ortt-
polizeibehördc eine Bescheinigung über die ordnungs¬
mäßige Ausführung der Desinfektion etnzureichen.

8 12.
Die Geflügelcholera und die Hühnerpest gelten

als erloschen und die Sperrmaßregeln sind aufzu¬
heben: wenn seit Ablauf de» letzten Scuchenfalle»
14 Tage verflossen sind, oder wenn der ganze
Gcflügclbestand, bei der Hühnerpest mit Ausnahme
von Tauben, verendet, getötet oder geschlachtet ist
und da» Seuchcngchöst vorschriftsmäßig gereinigt
und desinfiziert ist (8 11).

Das Erlöschen der Seuchen ist in gleicher
Weise, wie der Ausbruch(8 5) amtlich bekannt
zu machen.

813.
Durch die landeSpolizeilichcAnordnung bleiben

nieinc Anordnungen vom5. Dezember 1899(Reg.-
Amtsblatt Seite 456) und vom 15. August 190l
(Reg.-Amtsblatt Seite 321) unberührt. >

Dahingegen wird meine Bekanntmachung vom
23. September 1897(Reg.-Amtsblatt 1897. S.284)
hierdurch außer Kraft gesetzt. Die Beaufsichtigung
von GeflügelausstcUnngenwird demnächst durch
besondere Anordnung anderweit geregelt werden.

8 14.
Znwidcrbandlungen gegen diese landesvolizei-

liche Anordnung unterliegen de» Strafvorschriften
im 8 328 des Strafgesetzbuchs, sowie im 8 35
Nr. 2. 8 66 Abs. 8 und 4, 8 67 des Reichsvieh-
seuchengcsetzcs.

8 15.
Diese Anordnung tritt 8 Tage nach ihrer

Beröffenltichung im NegierungSamtsblatte in Kraft.
Jbrc Aufhebung oder Abänderung wird erfolgen,
sobald die eingangs gedachte Gefahr der Ver¬
breitung der Geflügelcholcra und der Hühnerpest
nicht mehr besteht. *

Wiesbaden , den3. Dezember 190).
Der Negierungs-Präsident: Hcngstrnberg.

Bekanntmachung.
Ans den von Geschäftsinhabern gestellten Antrag

wird auf Grund des 8 139k Rcichs-Gewerbe-
Ordnung nach amtlicher Feststellung der Zweidrittcl-
Mebrheil hierdurch bestimmt, daß sämtliche offene
Verkaufsstellen der Leder- und Schuhmacher-Artikel-
Händleri» Wiesbaden, abends8 Udr, sowie in der
Zeit zwischen5 und 7 Uhr morgens für den ge¬
schäftlichen Verkehr zu schließen sind. Ausgenommen
von dieser Anordnung, soweit ne sich auf den Laden¬
schluß am Abend erstreckt, sind die nach8 139s
Gewerbe- Ordnung für eine rlangerte Be-
schäftignngszcit festgesetzten Tage. *

Wiesbaden , den 14. Dezember 1903.
Der Regiernngs-Präsident. J . V.: von (tzizycki.

Wird veröffenllicht.
Wiesbaden , den 26. Jannar 1904.

Der Polizei-Präsident: v. Schenkt.

Bekanntmachung.
Die Rbeingnuerstraße von der Rauenthalcr-

straße bis zur Elivillcrstraße wird zwecks Herstelluni
von Wasser- und Gaslcirnngeii aus die Dauer der
Arbeit für den Fnhrvcrkehr polizeilich gesperrt. *

Wiesbaden , den 15. Februar 1904.
Der Polizei-Präsident: v. SchcnÄ.

Bekanntmachung.
Die-Metzgergasse von der Marktstraße bis zur

Goldgaffe wird zwecks Legniig von initerirdischcn
Tclepraphenkabeln ans die Dauer der Arbeit für
den Fnhrvcrkehr polizeilich gesperrt. *

Wiesbaden , den 15. Februar 1904.
Der Polizei-Präsident: V. Scheuck.
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Polizei -Verordnung,
betreffend

die Abänderung der Viehmarkt -Ordnnng
vom 12. März 1884.

Auf Grund der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten
Verordnung vom 20 . September 1867 über die
Polizeivcrwaltung in den neu erworbenen LandcS-
teilen und der §§ 143 und 144 de« Gesetze« über
die allgemeine Landesverwaltun « vom 30 . Juli 1883
wird mit Zustimmung des Magistrats für den
Polizei -Bezirk der Stadt Wiesbaden nachstehende
Polizei -Verordnung erlassen:

Die Viehmarkt -Ordnung vom 12 . März 1884
erhält die aus Nachstehendem ersichtliche abgcanderte
Fassung:

8 1. Montags , Mittwochs und Freitags in
jeder Woche findet auf dem Viehhofe Vichmarkt
statt . Fällt auf einen dieser Tage ein gesetzlicher
Feiertag , so fällt der Vichmarkt aus.

8 2 . Im Bedürfnisfalle kann die Polizeibe¬
hörde im Einverständnis mit dem Magistrat be¬
sondere Viehmörkte abhalten lassen . Die Abhaltung
eines solchen Marktes wird jedesmal im amtlichen
Organe für die Stadt Wiesbaden zur öffentlichen
Kenntnis gebracht.

8 3. Der Markt für Kälber und Schafe be¬
ginnt um 11 Uhr , derjenige für Schweine um
11 -/« Uhr und derjenige für Großvieh um 11 ' /» Uhr
vormittag «. Der Beginn der Märkte wird durch
ein Glockenzeichen bekannt gegeben.

84 - Das Betreten der Marktplätze und
der Markthallen ist den Käufern vor Beginn des
Marktes , den Händlern jedoch bi« eine halbe Stunde
vor Anfang des Marktes untersagt.

8 5. Vor Anfang des Markte « ist der Handel
mit Vieh , auch unter den Handelsleuten selbst, im
Schlacht - und Viehhofe verboten , bis zum Schluffe
de » Marktes aber der Verkehr mit Vieh allein auf
die Schlachthaus -Anlage beschränkt.

8 6. Nach Schluß de« Marktes , um 1 Uhr
Nachmittag », steht e» jedem frei , da « auf den
Markt aufgetriebene Vied dorten ferner feil zu
halten und dasselbe , mit Ausnahme des in 8 7 ge¬
dachten Schlachtviehes , zum Verkauf oder Tausche
in die Stadt zu verbringen.J 7. Die Viehhändler dürfen Schlachtvieh nuriehhofe verkaufen , ( cfr . 8 6 ) E » ist nickt
gestattet , solche« Vieh zum Zwecke de» Verkaufs
oder des Tausche « in die Stadl zu bringen.

8 8. Beim Eintreiben von Vieh auf den
Markt ist daselbst unter genauer Angabe der Zahl
der Stücke Vieh , bei dem von der Gemeindebehörde
dazu bestellten Beamten ein Schein zu lösen und
an den Marktmeister oder dessen Vertreter abzu¬
liefern.

Die nach 8 2 der Gebührenordnung für die
städtische Schlachthau «- und ViebhosS -Anlage vom
13 . Februar und 5 . März 1895 zu entrichtende
Auftrieb - und Beschaugebüdr berechtigt zum Ver¬
kauf des Viehes auf der Schlachthausanlage nach
den Bestimmungen der Marktordnung.

Die Zahl der bis zum Beginn des Markte«
«» geführten Tiere wird auf einer Tafel amtlich
bekannt gemacht.

8 9. Den Anordnungen de» Schlachtbaus¬
direktors . Marktmeisters oder deren Vertreter ist
pünktlich Folge zu leisten . Dieserhalb und mit
Bezug aus Die allgemeine Ordnung in der Schlacht¬
hausanlage wird auf die besonder » erlaffene Polizei-
Verordnung und Schlachthaus -Ordnung , betreffend
de« Betrieb daselbst , hingcwiesen.

8 10 . Auf den Markt darf nur gesunde»
Vieh gebracht werden . Es unterliegt alles zu
Markt gebrachte Vieh der polizeilichen Beschar
(cfr . 8 17 de» Reichsviebseuchengcsctzes vom
23 . Juni 1880 ).

8 11 . Diese Verordnung tritt am 1. März
1904 in Kraft.

8 IS . Sofern nicht nach den allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind , werden
Üebertretungen dieser Vorschriften mit Geldbuße
bi » zu 9 Mark und im Falle de» Unvermögen»
mit Haft bi» zu 3 Tagen bestraft.

Wiesbaden , den 4 . Februar 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Schenck.

Bekanntmachung.
Die Königliche Maschinenbau - und

Hütten - Schule zu Duisburg eröffnet am
e, April

1.

2.

d . I . in ihren beiden Abteilungen:
MaschinenbauschulefürSchlosser,Schmiede,
Maschinenbauer , Kesselschmiede und
ähnliche Gewerbetreibende,
Hüttenschulc für Eisen - und Metall
Hüttenleute und Gießer , Arbeiter von
Kokereien , Glashütten , Zementfabriken
und der chemischen Großindustrie

einen neuen Lehrgang.
Das Programm der Anstalt wird auf Vev

langen kostenfrei zugesandt.
Die Anstalt gehört nach Ziffer 3 der An»

führungsbcstimmungen zur Prüfungsordnung für
die mittleren und unteren StaatSeifenbahnbeamten
zu den „anerkannten Fachschulen " , deren Reise
Zeugnisse für die Annahme zum Werkmcisterdicnst
folgende Vergünstigungen gewähren : Nur die Reife
Prüfungen der von der Slaats -Eisenbabn -Ver
waltung anerkannten Fachschulen gelten als Nach
weis der erforderlichen theoretischen Kenntnisse
(8 37 , 4 der Prüfungsordnung ). So lange Be¬
werber mit solche » Zeugnissen vorhanden sind,
dürfen andere Bewerber nicht angenommen werden,
Diese Letzteren haben eintretendenfalls eine besondere
Prüfung abzulegen und zwar auch dann , wenn sie
da « Reifezeugnis einer nicht anerkannten Fachschule
besitze» . — Minist .-Erlaß vom 23 . Mai 1800,

Vorstehendes wird hiermit zur Kenntnis der
Interessenten gebracht.

Wiesbaden » den2. Februar 1904.
Der Polizei -Präsident : v . Schenck«

Bekanntmachung.
Um auch den in der Woche den Tag über

ourck ihreBerufSgeschäfte in Anspruch genommenen
Personen Gelegenheit zur mündliche » Verhandlung
mit den Beamten der König !. Geiverbe -Jnspeklion
zu geben , finde » für die Königliche Gewerbe
Inspektion zu Wiesbaden besondere Sprcch
stunden am 1. und 3. Sonntag jeden Monats,
vormittag « von 11 ' / - bis mittags 1 ' /» Ubr und
am Sonnabend der 2 . und 4 . Woche jeden Monat«
nachmittags von 5 ' /» bis 7 ' /, Uhr in deren Gc-
schäftslokal , Bismarckring 14 , 1, hier statt.

Wiesbaden , den 1. Oktober 1903.
Der Polizei -Präsident . I . V .: Falcke.

Bekanntmachung.
Ausführungs -Bestimmungen betreff, den
8 17 der Polizei -Verordnung über den
Verkehr mit Kuhmilch vom 24 . Nov . 1903.

Auf Grund de» 8 17 der Polizei -Verordnung
vom 24 . November 1903 wird Nachstehende«
bestimmt:

1. Soweit nach 8 17 genannter Verordnung
für die Gewinnungs - und Verkaufsstätten der in
Absatz 1 genannten Art von Milch die tierärztliche
Überwachung des Betriebes und de» Gesundheits¬
zustandes der Kühe , die Untersuchung der letzteren
vor der Einstellung , Tuberkulinimpfungen und
periodischen Nachuntersuchungen der vorhandenen
Viehbestände in Frage kommen , müssen dieselben
durch den für den Aufstellungsort der Tiere bezw.
für die Betriebsstätten jeweilig dienstlich zuständigen
beamteten Tierarzt vorgenommen werden . Für
die Kreise Wiesbaden Stadt und Land ist neben
dem DepartementStierarzte auch der jeweilige amt¬
liche Assistent desselben tz . Zt . Herr Tierarzt
Buchen «) für diese Überwachungen , Untersuchungen
und Impfungen zuständig.

2 . In den Gewinnnngsstätten der Kinder¬
milch u . s. w . ist von dem Besitzer oder Vertreter
desselben ein Verzeichnis der vorhandenen Kühe
nach Formular A * ) zu führen , in welches von ihm
die Spalten 1—4 alsbald nach der Einstellung der
Tieres gewissenhaft und sorgfältig einzutragen sind.
Dieses Buch ist dem kontrollierenden Tierarzte bei
jeder Revision . Impfung u . s. w. zur Ausfüllung
der bezüglichen Kontrollvermcrkc in die betreffenden
Spalten vorzulcgen.

3 . Der mit der Kontrolle betraute beamtete
Tierarzt bat seinerseits , abgesehen von den nach
jeder .Kontrolle vorzunehmenden Eintragungen in
die entsprechenden Spalten de» Viehverzeichniffc «,
jede von ihm mit dem Ergebnis der Tuderkulosc-
sreiheit vorgenommenc Tuberkulininipknna in eine
von ihm zu führende , seinen ganzen Dienstbezirk
umfassende und fortlaufend zu nummerierende
Liste ( Formular B * ) einzntragen . Auch ist er
gehalten , die Nummer , unter welcher da « geimpfte
Tier in dieser Liste zur Eintragung kommt , in
Spalte 7 des ViehverzeichnisscS der Milch -Gewin-
nnngsstätte zu vermerken.

4 . Jede erstmalig mit dem Ergebnisse der
Tuberknlosefreiheit geinipfte Kuh ist mit einer
innerhalb des KontrollbezirkS desselben beaintetcn
Tierarztes in fortlaufender Reihe zu nummerieren¬
den Ohrmarke zu versehen , deren Ziffer von dem
Viehbesitzer oder dessen Vertreter in Spalte 8 de«
ViehverzeichnisscS . von dem beamteten Tierärzte in
Spalte 7 seiner Jmpfkontrollc (B ) einzntragen ist.

5 . Stirbt eine der unter Ohrmarkenkoutrolle
stehenden Kühe , oder wird eine solche zum
Schlachten , bezw . zu anderweiten als zur Kinder-
milcherzcugung bestimniten Zwecken verkauft bezw.
abgegeben , so ist ihre Ohrmarke von dem Besitzer
oder dessen Stellvertreter zu entferne » und an den
zuständigen beamteten Tierarzt abzuliesern.

In diesen Fällen ist der Tag und Grund des
Abgangs von dem Besitzer des Tieres oder dessen
Stellvertreter in Spalte 11 des ViehverzeichnisscS
alsbald zu vermerken.

6 . Erweist sich eine unter Ohrmarkenkontrolle
stehende Kuh bei einer der alljährlich zu wieder¬
holenden Impfungen tnberknloscverdächtig , so hat
der zuständige beamtete Tierarzt die Ohrmarke als¬
bald zu entfernen und wie die unter 5 erwähnten
Marken aufzubewahren.

7 . Geht ein « Ohrmarke verloren , so ist dem
zuständigen beanitete » Tierarzte alsbald Anzeige
zu erstatten , welcher nach Prüfung de« Sachverhalts
an der Hand der beiden Kontrollbüchcr eine ander-
weite Marke zur Anwendung bringen kann . *

Wiesbaden , den 16. Januar 1904.
Der Polizei -Präsident : v . SchenS.

*) Diese Formulare sind bei der Königlichen
Polizei -Direktion , Friedrichstrabe 32 , auf Ziininer 24
zu haben.  _

Verzeichnis
der in der Zeit vom 8 . bi« einschl . 14. Febr . 1904
bei der Königlichen Polizei -Direktion angemeldeten

Fundgegenstände.

1.  Gefunden : 1 kathol . Gebetbuch , 1 Porte¬
monnaie mit Inhalt , 1 Sack mit Wäschestücken,
2 Armbänder , 1 goldener Ring , 1 Milchkanne,
1 Handkoffer mit Inhalt , 1 Trauring , 1 Geldstück.
1 kleiner Fächer . *

2 . Zugelaufen : 2 Hunde.
Köutgl . Polizei -Direktion Wiesbaden.

Als Freiwillige für die Ostastatische
Besatzungs - Brigade werden Uatcroffizierc,
Gefreite und Gemeine der Res . und Landw.
1. Auf «, aller Waffen allgenommen.

Die betreffenden Leute müsseu sich bis zum
30 . September 1906 zum Dienst in Ostasicn ver¬
pflichten . — Die Meldungen haben veriönlich oder
schriftlich beim Bezirks -Kommando Wiesbaden bis
spätestens 28 . Februar 1904 zu erfolgen.

Es ist erwünscht , daß sich die bclieffeuden
Leute möglichst persönlich behufs Feststellung der
Tropendieiistsähigkeit auf dem Dienstzimmer des
Bezirks -Kommandos Wiesbaden an ven Vor¬
mittage » von 9 —11 Uhr melden . Koste » dürfen
für die Staatskasse jedoch durch diese Gestellung nicht
ciitstchen.

Weitere Bestimmungen können im Diclistzimmcr
des Bezirks -Kommandos Wiesbaden , Rheinftr . 47.
eingesehen werden . F290

Königliches Bezirks -Komm ando.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan einer in der Gemarkung

Wieshade » liegetiden Teilstrecke der geplanten Tal-
straße » ach Biebrich a . Rh ., beginnend a » der
Mainzerlandstraßc , gegenüber dem städt . Elektri¬
zitätswerk . sowie deren Nebenstraße hat die Zu¬
stimmung der Ortspolizeibchörde erhalien und
wird » unniehr im Ralhan « , 1 . Obergeschoß,
Zimmer No . 38a . innerhalb der Diensistnndcn zu
Jedermanns Einsicht offen gelegt.

Dies wird gemäß 8 7 des Gesetzes vom
2 . Juli 1875 , bctr . die Anlegung nild Veränderung
von Straßen :c., mit dein Bemerken hierdurch
bekannt gemacht , daß Einwendungen gegen diesen
Plan innerhalb einer präklusivischen , mit dem
6 . Februar cr . deginnciiden und einschließlich den
5 , März cr . endenden Frist von 4 Wochen beim
Magistrat schriftlich anzubriiigkn lind . »

Wiesbaden , den 2. Februar 1904.
Der Magistrat.

12 K. 54/03
42.

Zwangs -Versteigerung.
Im Wege der Zwangsvollstreckung sollen die in den Gemarkungen Igstadt , Wild-

sachsen und Medenbach belegenen , im Grundbuche von:
Igstadt , Band IV , Blatt 109 , lfd . No . 1 bis 4,
Wildsachsen , Band III , Blatt 72 , lfd . No . 1,
Medenbach , Band II , Blatt 55 , lfd . No . 1 bis 24,

Igstadt:
Ist . No . 3 , Kartenblatt 3 , Parzelle 107 , Acker In der Bein , 5 . Gew ., Größe 7 ai

00 qm , Grundsteuerreinertrag 1,65/100 Tlr .,
lfd . No . 2 . Kartenblatt 11 , Parzelle 24 , Acker Hinterm Wald , 1 . Gew ., Größe

15 ar 46 qm , Grundsteuerreincrtrag 1,64/100 Tlr .,
lfd . No . 1, Kartenblatt 11 , Parzelle 128 , Acker Hinterm Wald , 4 . Gew ., Größe

6 ar 89 qm , Grundsteuerreinertrag 73/100 Tlr .,
lfd . No . 4 , Kartenblatt 7 , Parzelle 59 , Acker Holzbrück 2 . Teil , 2 . Gew ., Größe

11 ar 75 qm , Grundsteuerreinertrag 1,84/100 Tlr .,
Wildsachsen:

lfd . No . 1 , Kartenblatt 4 , Parzelle 123 , Wiese Seyen , 2 . Gew ., Größe 7 ar 82 qm.
Grundsteuerreinertrag 92/100 Tlr .,

Medenbach:
lfd . No . 18 , Kartenblatt 2 , Parzelle 93 . Acker Bauernheck , 8 . Gew ., Größe 9 ar

35 qm , Grundsteuerreinertrag 52/100 Tlr .,boo

lfd . No . 13 , Kartenblatt 2 , Parzelle M Acker Brückfeld . 4 . Gew ., Größe 3 aj
94 qm , Grundsteuerreinertrag 89/100 Tlr .,
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lfd . No . 12 , Kartenblatt 2 , Parzelle ^ ~  Acker Brückfeld , Größe 3 ar 05 qm,
Grundsteucrreinertrag 90/100 Tlr .,

lfd . No . 5 , Kartenbiatt 2 , Parzelle 105 a , Acker Bauernheck , 8 . Gew ., Größe 6 ar
- 39 qm . Grundsteuerreinerlrag 35/100 Tlr .,

lfd . No . 14 , Kartenbiatt 4 , Parzelle 27 , Acker an den drei Weiden , 1. Gew ., Größe
14 ar 94 qm , Grundsteuerreinertrag 1,58/100 Tlr .,

lfd . No . 24 , Kartenblatt 4 , Parzelle 121 , Wiese im oberen Grund , 3 . Gew ., Groß«
1 ar 68  qm . Grundsteuerreinerlrag 39/100 Tlr .,

lfde . No . 21 , Kartenblatt 4 . Parzelle 224 , Wiese Hopfengarten , 1 . Gew ., Größe
23 qm , Grundsteüerreinertrag 04/100 Tlr .,

lfd . No . 7 , Kartenblatt 4 . Parzelle 277 , Wiese Hopfengarten , 7 . Gew ., Größe 23 qm,
Grundsteüerreinertrag 05/100 Tlr .,

lfd . No . 9 , Kartenblatt — , Parzelle 328 , Wiese Am Stcinwald , 2 . Gew ., Größe
3 ar 61 qm , Grundsteüerreinertrag 57/100 Tlr . ,

lfd . No . 23 , Kartenblatt 4 , Parzelle 381 , Wiese Futterwiese , 2 . Gew ., Größe 1 ar
70 qm , Grundsteüerreinertrag 40/100 Tlr .,

lfd . No . 16 , Kartenblatt 7 , Parzelle 81 , Acker Speiergewann , 1 . Gew ., Größe 8 ar
00 qm , Grundsteuerreinertrag 43/100 Tlr .,

lfd . No . 3 . Kartenblatk 7 , Parzelle 110 , Acker Speiergewann , 2 . Gew ., Größe
13 ar 04 qm , Grundsteuerreinertrag 72/100 Tlr .,

lfd . No . 11 , Kartenblatt 9 , Parzelle 27 , Acker Unterfeld , 2 . Gew .. Größe 15 ar
60 qm , Grundsteuerreinertrag 2,44/100 Tlr . ,

lfd . No . 1, Kartenblatt 9 , Parzelle 76 , Acker Honiggewann , 1. Gew ., Größe 1^ ar
36 qm , Grundsteüerreinertrag 1,94/100 Tlr .,

lfd . No . 2 , Kartenblatt 10 . Parzelle 25 , Acker Alte Weinberge , 3 . Gew ., Grotze
2 ar 69 qm , Grundsteuerreinertrag 03/100 Tlr .,

lfd . No . 15 , Kartenblatt 10 , Parzelle 32 , Acker Alte Weinberge , 4 . Gew ., Große
8 ar 17 qm , Grundsteüerreinertrag 45/100 Tlr .,

lfd . No . 19 , Kartenbiatt 10 , Parzelle 510 , Acker Beinfcld , 8 . Gew ., Größe 10 ar
39 qm . Grundsteuerreinertrag 1,63/100 Tlr .,

lfd . No . 4 , Kartenblatt 11 , Parzelle 63 . Acker Speckfeld , 2 . Gew ., Größe 10 ar
40 qm , Grundsteuerreinertrag 1,63/100 Tlr .,

lfd . No . 10 , Kartenblatt 12 . Parzelle 114 , Wiese Ortsbering . Größe 5 ar 08 gm,
Grundsteuerreinertrag 1,19/100 Tlr ., ...

lfd . No . 20 , Kartenblatt 13 , Parzelle 40 , Acker Untere Weizbach , 1. Gew ., Große
2 ar 49 qm , Grundsteuerreinertrag 59/100 Tlr .,

lfd . No . 6 , Kartenblatt 13 , Parzelle 307  Acker Krautgärten . 6 . Gew ., Größe 3 ar
01 qm , Grundsteuerreinertrag 71/100 Tlr .,

lfd . No . 17 , Kartenblatt 14 , Parzelle 114 , Acker Bierengem ., 1 . Teil , 4 . Gew.,
Größe 14 ar 12 qm , Grundsteuerreinertrag 2,21/100 Tlr.

lfd . No . 22 , Kartenblatt 15 , Parzelle 111 , Wiese Im Wellinger , 2 . Gew ., Große
7 ar 49 qm , Grundsteüerreinertrag 88/100 Tlr .,

lfd . No . 8 , Kartenblatt 15 , Parzelle 160 , Wiese Im Wellinger , Größe 4 ar 42 qm,
Grundsteuerreinertrag 32/100 Tlr ., -», 1. -, -»,*«

zur Zeit der Eintragung des Versteigerungsvermerkes auf den Namen des PviupV
Jakob Mischer zu Medenbach eingetragenen ideellen Drittteile der betr. ^ undstua
am 8 . April 1904 , nachmittags 3 3/4 Uhr , durch das Unterzeichnete Gerichts
Rathaus zu Medenbach versteigert werden.

Der Versteigerungsvermerk ist am 19 . August 1903 in das Grundbuch eingetragev
Wiesbaden , den 22. Januar 1904.

Königliches Amtsgericht , Abt . 12 . _

Zwangsversteigerung.
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll

das in der Gemarkung Sonnenberg bc-
legene , im Grundbucbe von Sonnenberg,
Band 3 , Blatt 70 , zur Zeit der Eintragung
des Versteigerungsvermerkes auf den Namen
der Ehefrau des Kaufmanns Kaspar
Wilhelm Piepenbrink , Therese , geb.
Adrian , zu Wiesbaden , eingetragene
Grundstück Acker ober der Dietenmühle,
3 . Gewann , 62 a 62 qm groß , Grnndsteuer-
reinertrag 3,43 Thalcr , am 29 . März
1904 , nachmittags 3 '/- Uhr , durch
das Unterzeichnete Gericht im Rathaus zu
Sonnenberg versteigert werden.

Der Versteigerungsvermerk ist am 5 . Januar
1904 in daS Grundbuch eingetragen . F 268

Wiesbaden , den 11. Januar 1904.
Königliches Amtsgericht 12.

Bekanntmachung.
Der Flilchtlinienplaii über die Erbreiterung

der Franknirterstrasie , vo «l der Gärtnerei Scheden
bis zur Geinorkungsgreuze , ist durch Magistrats-
bejchlub vom 10 . Februar cr . endgiltig festgesetzt
worden und ivird vom 18 . bi « einlchliesittch
25 . Februar cr . weiiere 8 Tage im Nenen Rat¬
haus , 2 . Obcrgcschoh , Ziinmer No . 38 », während
der Dicnstnullden zu jedermanns Einsicht offen
gelegt . *

Wiesbaden , den 12 . Februar 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Samstag , den 2«. Februar d. I"

nachmittags , soü in den Dlstrikten„Hebenk»
und „Felixwalv " das nachfolgend bezeichnet - EeMi
an Ort und Stelle öffentlich versteigert werden-
1. 25 Eichcn - Stämme von 15 —25 Emir . Durchw .,
2 . 3 Rm . Eichen - Scheitholz,
3 . 2 Rm . Buchen -Scheikholz,
4. 18 Rm . Btichen -Prügelbolz,
5. 1 Rm. Aspeii-Prügclbolz.
6. 3 Rm . Erlcn -Prügelholz und
7 . 1840 Blichen - und Eichen -Wellen.

Ans Verlangen Kredilbewilligiing bis i»
1 . September d. I . . ..

Zusammenkunft nachmittags 3 Uhr an 0
Schützenstrabc (Weg »ach dem Waldbäiiseben ). $

Wiesbaden , den 15. Februar 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Letzte grössere Versteigerung in dt«

Waldungen hinter Klarental»
Montag , de» 22 . Februar d. I ., M

mittags , sollind-mWaIddistriktc,.O.-Gchr« S
da » nachfolgend bezeichnete Gedölz an Ort u
Stelle öffenllich meisibietend versteigert werden.

1. 2 eichene Stämme von zus. l,2l Fcstw
2 . 1 Rmtr . eich. Scheitholz,
3 . 73 Rmtr . Bnchen - Scheitholz,
4 . 243 Rmtr . Buchen -Piügelholz und
5 . 4460 buchene Wellen . .
Auf Verlangen Kredit - Bewilligung

1. September 1904 . . . . .
Zusammenkniist vormittags 10 Uhr vor

Klosterinühle bei Klarental.
Wiesbaden , de» 15. Februar 1904.

Der Magistrat.
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Bekanntmachung.
Dienstag , den 23 . Februar - . I . . na » >

«itta - s ' >oll in den Distrikten „Langenberg"
n»d „ Kessel" da« nachstehendbezeichnet? Gebölz
uum größten Teil Dürrbolz ) an Ort und
Kielle öffentlich meistbietend versteigert werden.

1. 69 Rmtr . Buchen -Prüaelholz,
2. 6 „ Aspenbolz und
3. 625 buchene Wellen.

Aus Verlangen Creditbewilligung bis zum
1. Septemberd. I.

Zuiammenkunft vormittags 10 Uhr bei dem
irarstbous im Dambachihal . *
" Wiesbaden » den 17. Februar 1904.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Letzte große Holzversteigerung im

Lt .idtwalde.
Mittwoch , den 24 . Februar d. I . , vor¬

mittags , soll in dem Distrikle „ O.-Bahnbolz8"
da« nachstelend bezeichnete Gehölz an Ort und
Stelle öffentlich meistbietend v rsteigert werden.

70 eichene Stämme von 0,21 bis 1,15 Fmtr .,
oder zusammen 81 Fmtr . Inhalt,

2, 2 birkene Stämmchen,
g. 10 „ Stangen II . Klasse,
4, 25 Rmtr. Eichen-Scheii- und Prügelholz,
b. 283 „ Bnchen- Zcheilholz,
6, 1 -5 „ Bucken -Prügelholz,
7, 4500 buckene Wellen und
8, 7 Rmtr . Stockholz.

Das Holz lagert an guter Abfahrt.
Auf Verlangen Creditbewilligung bis zum

1. Sevtember l . I.
Zuiaminenknnft vormittags 10 Uhr vor dem

Nestauration - gebäude auf dem Neroberg . *
Wiesbaden » den 16. Februar 1904.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die Lieferung der Fourage für das Pferd

»es hier stationirten Lverwachtmcisters der
Landgensdarmerie ioll vom 1. April 1904 bis
dahin 1905 im Submiffionswege vergeben werden.

Der Bedarf beträgt im Ganzen ungefähr
SV Cenlner Hafer , 15 Centuer Heu und 25 Centner
Etroh.

Die Offerten , welche auf einen bestimmten
Diirchschnilispreis oder zu den jeweilig mittleren
Marktpreise » bezw. einer bestimmten Erhöhung der
letzteren gerichtet werden können , sind mit ent¬
sprechender Aufschrift bis zum 23 . d . M . » vor¬
mittags 11 Uhr , im Ratbause. Zimmer Nr. 6,
bohlet, einzureichen , woselbst auch die näheren
Bedingungen vor dem Termin einaeiehen werde»
tonn n . In den Offerten ist anzug den . daß diese
Bcdinaungen b kannt sind . *

Wiesbaden , den 10. Februar 1904.
K Der Magistrat.

Bekanutmachuug.
Diejenigen Privatpersonen , welche die Absicht

haben. mi Stadtkreise Wiesbaden Prioat -Unterrichts-
und Erziehungsanstalten cinznrichlen oder Privat¬
unterricht zu erteilen , werden hiermit aus folgende
Bestimmungen der Sioatsministerialinstruktion vom
81. Dezember 1839 aufmerksam gemacht:

3. Die Gesuche um Er anbnis zur Anlegung
oder Foitsetzuug einer Privatschule oder einer
Brwarerziebungsanstalt sind unter Enreichung
eine« Lebenslaufes , der über die Bildung , die
dnssenschasliche und sittliche Befädiaung der Be-
tverder sprechenden Zeugnisse und des Einrichtungs-
dlones der fraglichen Anstalt bei der städtischen
Cchuldeputation anznbringcn , welche die etwa noch
eifoiderlichkn Ermitrerunaen zu veranlasse » , an die
irömgliche Regierung über da « Gesuch zu berichten
und, wenn demselben kein Bedenken entgegensteht,
die Ausfertigung des Erlaubnis scheincs zu be¬
antragen hat.

2. Personen , welche ein Gewerbe daraus
jochen , in solchen Lebrgegenständen , die zum Kreise

verschiedenen öffentl chcn Schulen gehören,
Mvgtiinierrichl in Familien oder in Privatschnlen
i? erteilen , sollten ihr Vorhaben bei der stä t.
«tiuldepuialion anzeigen und sich bei derseben

ihre wissenschaftliche Befähigung durch ein
>mugni« her beirei enden Piürungsbehörde und
Er ihre sittliche Tüchtigkeit für Unterricht und
Erziehung durch ein Zeugnis der Obrigkeit und
Geistlichkeit de« Ortes , wo sic sich während der
ntzlen di ei Jahre auigehalten haben , answeisen,
-wollen sie in Fächern , die nicht in den verschiedenen
schulen gelehrt werden , Privatunterricht erteilen,
? baden sie nur ihre siitliche Tüchtigkeit für

Uitterricht und Erziehung auf die angegebene Art
o« der städtischen Schuldeputation darzntun . *

Wiesbaden , den 2 . Febiuar 1904.
^--trid'j' -k Dchriidevu'ation, I . A. t Müller»

c Bekauntmachnnst.
Die Lieferung des Armenvrotes für die

K 't vom 1. Aviil 190t bis 81 . Mürz 1905 , zirka
MV Laib --- 50,000 Kilogramm , In Schwarz-
b ! D' . sogenanntes gemischtes Brot — , soll im
^udmissionswege an einen hier wohnhaften Unlcr-

^ vergeben werden . Die « ichli . ßt jedoch nickt
daß der Unternehmer das zu liefernde Brot

oon verschiedenen hiesigen Lieferanten bezieht.
Angebote sind verschlossen mit der Aufschrift

r “ IfP n9 des Broies für die Studtarmcu
M 1904 " bis

Montag , den 22 . Februar 1904,
int s» .u vormittags 10 Uhr,
hi,i 7: ° ' hause , Zimmer No . 12 , einzureichen , wo
Zieiben alsdann in Gegenwart etwa erschienener
r ? "" ücnten eröffnet werden . Zu dem Termin
Moe» die Snbmitlente » einen 24 Stunde » alten
tJ ? ° on dem Brot , welcher sie liefern wollen,
"°kzu!cgen.
v.^ Dre Lieferungs - Bedingungen liegen im

No . 12 von heule ob zur Einsicht offen.
Wiesbaden , den 19 . Februar 1904.

Maaistrat . — Slrmenvcrwaltung.

Bekannt »,achuua.
« . Lieferung der Armensärge fü

1. April 1904 bis 31 . März 190
^-libniiifjoHSmeße vergebe » werden

Pj, ( " fl' bötc sind veriehcn mit der Aufsi
' " s' iuug der Armeniä -ge" bis

Dienstag , den 23 . Februar 1904,
itn , Vormittags 10 tthr,
bi. t.fu tf)aufe , Z immer No . 12 , cmzureiche
^ ' klbei , . i .. ro _ _ _ _ _ - . r -u.alsdann in Gegenwart ' etwa
^u °wnicnten eröffnet werden,
da» ^ Lieferungs -Bedingungen liegen t

beute ah zur Einsicht offen.
Zkvresdadrn , den 18 . Februar 1904.
* ** Magistrat , — Armenverwattn

Ortsstatut
über die Sonntagsruhe im HandelSgrwerbe

zu Wiesbaden.
Auf Grund des Beschlüsse « der Stadtver-

ordncten -Veisammlnng vom 3. Juli 1903 wird für
den Stadtbezirk Wiesbaden folgendes Ortsstatut
erlassen.

8 1.
Im Handelsgewerbe dürfen Gehülfen , Lehr-

linae und Arbeiter an Sonn - und Festtagen nur
in der Zeit von vormittags 8 bi « 9 ' -, und 11 l /'s bis
1 Uhr beschäftigt werde ». 1 ) Ausgenommen sind
die Sonntage in den letzten vier Wochen vor Weih¬
nachten , sowie der erste Weihnacht - -, Oster » und
Pfingstseicrtag , bezüglich deren cs bei den bis¬
herigen Bestimmungen verbleibt,

8 2.
Das Ortrstatut tritt vom 1. April 1904 ab

in Kraft.
Anmerkung : 1) Gemäß Paragr . 41a der

Reichsgewerbeordnung darf auch nur während
dieser Zeit ein Gewerbebetrieb in offenen Verkaufs¬
stellen stattsinde ».

Zuwiderhandlungen gegen das Orisstatnt sind
nach Pa agr . 146 a der Rcichsgewerbeordnung mit
Geldstrafe bis zu 600 Mk ., im UnvermögenSfallc
mit Haft zu bestrafen.

2 > Regierung « - Polizei - Verordnung vom
20 . Juni 1892 , Bekanntmachungen der hiesigen
Königlichen Polizeidirektio » betr . die Sonntags¬
ruhe im Handelsgewerbe vom 7 . Juli 1892,
28 . Januar 1^93 , 29 . Juni 1894 , 21 . Mai 1895,
2 . November 1896 (siehe Polneiverordnuiigen für die
Stadt Wiesbaden 3 . Anfl . S . 125 ff.).

Vorstehendes vom Bezirksausschuß hier am
2 . Februar l . I , genehmigte « Ortsstatut wird hier¬
mit zur öffentlichen Kenntnis gebracht . *

Wiesbaden , den 12. Februar 1904.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Um Angabe des 'Aufenthalt ? solgeiiderPerioiien.

welche sich der Fürsorge für bülfsbedürftige An¬
gehörige entziehen , wird ersucht:

1. des Taglöbners Georg Bcikler , geh . 22 . 6.
1849 zu Hechtskeim,

2 . des Taglöbners Jakob Bengel , geb . 12 . 2 . 1853
zu Niederhadamar.

3. des Taglönners Johann Bickert . geb . 17 . 3.
1866 zu Schlitz,

4 . der ledigen Dienstmagd Karolinc Bock , geb.
11. 12. 1864 zu Weilmünster,

5. der Fuhrknecht » Karl Börner , geb. 31 . 8 . 1870
zu Wiesbaden,

6 . der ledigen Katharina Damm . geb . 24 . 6 . 1876
zu Wiesbaden,

7. des Taglöbners Mathias Fcffclhofer , geboren
25 . 8 . 1860 zu Heimersheim,

8. der Ehefrau des Arzte » Theodor Ford,
Hermine . geb . Steinbergcr , geb. am 2. 2 . 1875
zu Evpclsheim,

9 . des Tuglöhners Joses Gasser , geb. 26 . 11 . 1866
zu Ellar,

IC de« Reffenden Alois Hcilmann , geboren 11 . 4.
1866 _ jii Hainstadt,

11 . des Schreibers Theodor Hofmann , geb . 10 . 3.
1871 zu Weinback,

12 . des Taalöhncrs Wilhelm Horn , gen . Dietrich,
geboren am 1l . 2 . 1863 zu Hadamar,

13 . des TaalöbnerS Albert Kaiser , geboren am
20 . 4 . 1866 zu Sömmerda,

14 . der ledigen Modistin Adele Knapp , geb . 13 . 2.
1874 zu Mannheim.

15. de« Maurers Karl Menk , geb . 16. 3 . 1872 zu
Biskirchen,

16. des Buchhalters Georg Michaelis , geb . 18 . 10.
1870 zu Wiesbaden.

17 . de« Taalöbneis Rabanus Nauheimer , geb.
28 . 8 . 1874 zu Winkel.

18 . der ledigen Dienstmagd Gertrud Rheinberger,
geb . 19. 4 . 1879 «u Frauenstein,

19 . der ledigen Margaretha Schnorr , geb . 23 . 2.
1874 zu Heidelberg,

20 . de« 'Musikers Johann Schreiner , geb. 20 . 1.
1863 zu Probback,

21 . der Ehefrau des Gärtners Wilhelm Seif,
Karo ine , geb . Zorn , geb. 17 . 11 . 1869 zu
Sckwaldack,

22 . der ledigen Lina Simons , geb. 10 . 2 . 1871
zu Haiger,

28 . der ledigen Marie Wurm . gen . Müller , geb.
27 . 2 . 1879 zu Hangermeilingen,

24 . des Bie -bmuer « Jobann Bapt . Zapf , geb.
16 . 9. 1870 zu Obcrviechrack,

25 . der Ebcfrau des Fuhrkneckts Jakob Zinser,
Emilie , geb . Wagendach , geb . 9. 12 . 1872 zu
Wiesbaden . *

Wiesbaden , den 16. Februar 1904.
Der Magistrat . Armen -Berwaltung.

Bekanntmachung.
Nastauischer Zentral -Waisenfonds.

Wirth 'sche Stiftung für arme Waisen.
Im Frübickrr l. I . gelange » die Zinsen des

Wirth 'schen Siiflungs -Kapitals von 20,00o Mk.
aus dem Rccknungsjanre 1903 im Betrage von
etwa 800 Mk. zur Verausgabung.

Rach dem Testament des verstorbenen Lander-
direktors a . D . Wirtb tollen die Zinsen einer gering
bemittelten Person (männlichen oder weiblichen
Geschlechts ), die früher für Rechnung des Zentral-
waisenfondr verpflegt wo den ist und die sich seit
Entlassung an ? der Walsenveriorgnng stets un-
tadilüaft betragen hat, frühestens fünf Jahre
nach dieser Entlassung als 'Ausstattung oder
,ur Gründung einer bürgerliche » Nieder¬
lassung zugcwcndet werden.

Die au den Landeshauptmann z» Wiesbaden
zu richtenden Bewerbungen müssen Angaben ent¬
halten:

1) über den seitberigen Lebenslauf des Be¬
werber « oder der Bewerberin , namentlich seit
Entlassuna a »S der 'Waiieiiversoraung;

2 ) über deren dermal ge Beschäftigung;
3 ) über die geplante Berwendung der erbetenen

Zuwendung im Sinne der Stiftung.
Ihnen sind amtliche Bescheinigungen über die

itherige Besckäsligung lind Führung der Bewerber
nd Bewerberinnen , sowie Zeugnisse der seitherigen,
isbetondere des letzten Arbeitgeber » bcizufügen.

Ich erincke um Bemerbuiige mit dem Hinweis,
aß nur Wicke, die vor dem l . März 1904 cingehe » ,
erücksicktiat werden können . *

Wiesbaden , den 4. Jan . 1904.
Der Landeshauptmann : Sartorius.

Das Schiedsgericht für Arbeiterversichernng im
Regierungsbezirk Wiesbaden hat gemäß 8 8 des
ReichsgeletzeS , betreffend die Abänderung der llnfall-
versicherungsgeietze vom 30 . Juni 1900 , für da»
Geschäftsjahr 1904 zu seinen Vertrauensärzten die
nachgenannien Herren wiedergcwähit:

1 . I » r . med . Brück in Wiesbaden,
2 . Medizinalrat Wr . ined . Gleitsmann»

König !. Kreisarzt in Wiesbaden,
3 . -, »«-d . König , König !. KrelS -Asststenz-

Arzt in Wiesbaden.
Wiesbaden , den 25. Januar 1904.

Vorstehende Bekanntmachung de» Schieds¬
gericht « für Arbeiterversicherung wird hiermit zur
Kenntniß gebracht . *

Wiesbaden , den 12. Februar 1904.
Der Magistrat.

Verdingung.
Die Ausführuna der Erdarbeiten SoS I

und Maurerarbeiten Los II für die Verleg-
iiiig der Einfriedigungen vor den Häusern
Ro . 22 . 24 , 34 und 3« der Mainzerftratze
zu Wiesbaden sollen im Wege der öffentlichen
Aurschreibung vei düngen werden.

AngebotSformiilar -' , Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können währet,d der VormittagS-
dienststiinden im Büreaü für Gebändeunlerhaltung,
Friedrichstraßc 15 , Zimme >No . 22 , eingesehen , die
Ve dingungsunterlagcn auch von dort gegen Bar¬
zahlung oder bestellgrldireie Einsendung von 25 Pf.
für Los I und 50 Pf . für Los II und zwar bi«
z»m 20 . Februar 1904 bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift G . U. 19
Off . Los . . versedene Anaebotc sind spätestens bis

Montag , den 22 . Februar 1904,
vormittags 11 Uhr,

hierher einznreichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unter

Einhaltung der obige » Lor -Rcihc »solge — in
Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur •' ie mit dem vorgeschriebenen und au «ge-
fülllen Verdingungssormular eingereichtcn Ange¬
bot « werden berücksichtigt . *

ZiiichlllgSfrist : 30 Tage.
Wiesbaden , d u 8. Februar 1904.

Stadtbauamt,
Büreau für Geväudcunterhaltung.

Verdingung.
Die Lieferung von 15 Dtzd . Handtüchern

und 1500 Putztüchern Los I für die städt.
Schulen und Brneau « f. d. Etarsjahr 1904 , desgl.
der Besen - und Bürstenwaren Los II . dert ensterleder und Schwämme Los III, dereifen re . Los IV soll im Wege der öffentlichen
Ausschreibung verdungen werden.

AngebotSformulare , Verdingungsunterlagen
können während der VormitragSdienststunden im
Büreau für Gebäudeunierhaltung , Friedrich¬
straße 15, Zimmer No . 22 , cingeiehen , die Ver¬
dingungsunterlagen auch von dort gegen Bar¬
zahlung oder bcstellgeldfreie Einsendung von 25 Pf.
für Los l bis IV und zwar bi» zum 2 . März er.
bezogen werde » .

Verschlossene und mit der Aufschrift „ G U. 21
Los . verievene Angebote sind spätestens bis

Donnerstag , den 3 . März 1804»
vormittags 10 Uhr»

hierher eiiizlireichcn.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unter

Einhaltung der obigen LvS -Reiheufolge — in
Gegenwait der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mit dem vorgeschriebenen und ausge-
fülltcn Verdingungssormular eingereichlen Ange¬
bote werden berücksichtigt . *

Zuschlagsfrist : 30 Tage.
Wiesbaden , de» 16. Februar 1904.

Stadtbau,,mt
Büreau für Gcvändeunterbaltung.

Verdingung.
Da « ölen der Holzfußböden in de«

städ/ischen Schulen pp . m t stanbi'efrciendem
pp . Ol soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung
verdungen werden.

Angebot - foi mulare und Verdingungsunterlagen
können während der Vormiltagsdiciiststunden im
Büreau für Gedäudeumerhaltung , Friedrichstr . 15,
Zimmer Nr . 22 enigesehe » , auch von dort gegen
Barzahlung ' oder bestellgelbsreie Einsendung von
50 Pi . und zwar bis zum 5. März 1904 bezogen
werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift : zu „ G.
U . 20 " versehene Angebote sind spätestens bis

Montag , de« 7. Mürz >804,
vormittags 10 Uhr»

hierher einznreichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgcichriebeiien und aus-

aefüllten Verdingniigsforniular eingereichlen Ange¬
bote werden berücksichtigt . *

Zlischlagsirtst : 30 Tage.
Wiesbaden , den 16. Februar 1904.

Stadtvauamt,
Büreau für Gebändeunlerhaltung.

Berdingung.
Die Lieferung und Anfuhr von Gruben¬

sand , Grubenkies , Baggcrsand , reinem,
kies -rciem Flutzsand , Flnßkies ( Schrotlclii)
verschiedener Ko ngröße n» d Banmwacken soll
im Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden.

AngebotSformulare und Verdiiigungsunterlagen
können während der Vormitlagsdienststnnden im
Rathause . Zimmer Ro . 53 . einaesehcii , auch von
dort gegen Barzahlung oder besteUgeldircie Ein¬
sendung von 1 Mk. bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufichrift „Sand-
und Kieslieferung " versehene Angebote sind
spätestens bis

Dienstag , den 23 . Februar 1804,
vormittags ll Uhr,

hierher eiiiziirciche,,.
Die Eröffnung derAngebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Atibieker.
Nur die ui -t dem vorgeschriebenen und a » S-

gcfüllten Berdingiingsiorinnlar eiligereichten An¬
gebote werden berücküchiiftt . *

Zi 'schlagsirist : 3 Wochen.
Wiesbaden , den 11. Januar 1904.

Stadtvauamt,
Abteilung für « »» Utsati - nSwese» .

Verdingung.
Die AusiHbrnna der Schreinerarbeiten

(Los I ) und der Tüncherarberte » (Los II ) zum
Neubau der Schulvarackcn an der Mainzer
Landstraße zu Wiesbaden soll im Wege der öffent¬
lichen 'Ansschrechung verdungen werden.

Ang -botSsormulare .Verdingungsunterlagen und
Zeichnungen kö-men während der Vormiltogsdienst-
stundeii im Städt . Verwallungsgebäude Friedrich,
straße 1b , Zimmer Nr . 9, eingeseben . die Ängebots-
ivlmnlare ausschließlich Zeicknunoen auch von dort
gegen Barzahlung oder bestellgeldfreie Einsendung
von 50 Pf . für Los l und 25 Pf . für Los II von
dem technischen Sekretär Anbreß und zwar bi« zum
23 . Februar d . I . einschließlich bezogen werben.

Verschlossene und mit der Aufschrift „ H . A . 72"
versehene Ana - bote sind spätestes bi«

Dienstag , den 23 . Februar 1904»
vormittags 10 Uhr»

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt — unter

Einhaltung der obigen Los -Reibenfolge — in Gegen¬
wart der etwa erscheinende » Anb eter.

Nur die mit dem voraeschriebenen und auS-
perülltenVerdingilngsformulareingereichtenAngebote
werden berücksichtigt . *

Zufchlagsfrist : 30 Tage.
Wiesbaden , den 15. Februar 1904.

Stadtbauamt , Slbteilung für Hochbau.

Verdingung.
Die Arbeiten zur Herstellung von

1. ca . 240 lrd . m Zementrohrkanal de-
Profils 60,40 om,

2 . ca . 11 lid . m Steinzeugrohrkanal von
65 om l . W .. sowie

8 . ca . 55 lfd . m Zementrohrkanal de» Profil»
30 20 om

einschließlich der zuaebörige » Svezialbauten in der
„Schönen Aussicht " , vom Cansteinsbera bis zur
Rößlerstraße , sollen im Wege der öffentlichen Aus¬
schreibung verdungen werden.

AngebotSkormulare , Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen köniien während der VormittagS-
dienststnnden im Ratbaule . Zimmer No . 57 , ein-
gesehe », die Verding ' ingSunterlageii auch von dort
gegen Barzahlung oder bestellgeldfreie Einsendung
von 1 Mk . bezogen werden.

Verschlossene und mit enisvrechender Aufschrift
versehene Angebote sind ivätesten « bi«

Montag , den 29 . Februar 1904,
vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und auS-

gefüllten Verdingunasso -mular eingereichten An¬
gebote werden berücksichiigt . *

Zuschl -rgsfrist 14 Tage.
Wiesbaden » den 10. Februar 1904.

Stadibauamt,
Abteilung für Kanalisationswese « .

Verdingung.
Die Ausführung der Schmiede - und Eisen»

'Arbeiten für den Erweiterungsbau der
Schute am Gutenbergplatz hierielbst soll im
Wege der öffentlichen Aurschreibung verdungen
werden.

Aiig -botsformulare , Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der Vormittags»
dienststunden im städt . Verwaltungsgebäude.
Friedrichstraße 15 , Zinimer No . 9 , cingeiehen , die
Angebotsformiilare ansichließlich Zeichnungen auch
von dort aegen Barzahlung oder bestellgeldfreie
Einfenduna von 50 Pf . bezogen werden.

Verschlossene und mit der Aufichrift „H . A . 74"
versehene Angebote sind spätesten » bi«

Samstag , den 5. Mär , 1904,
vormittags 11 Uhr,

hierher einznreichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und a »Sge-

füllteu Verdinaiingsformular eingereichten Angebote
werden berücksichtigt . *

ZuschlagSfrist : 30 Tage.
Wiesbaden , den 16 . Februar 1904.

Stadtvauamt , Slt'teilnng für Hochbau.

Bekanntmachung.
Die Lieferung des Bedarfs an Heu u.

Kornstroh für die städtische Schlachthaus»
und Btehhof -Anlage hier, für die Zeil vom
1. April bis 80 . September 1904 soll öffentlich
vergeben werden.

Hierfür ist Termin auf Montag , den 7 . Mär»
1904 , nachmittags 3 '/, Uhr , in dem Büreau
der Schlachldaus -Verwaitung anberaumt , woselbst
die Bedingungen offen liegen und die Offerten
rechtzeitig b -s zum Termin abzugeben sind . *

Wiesbaden , den 12. Fevrnar 1904.
Städtische Schlachthaus -Berwattnng.

Andreasmarkt Wiesbaden
1. und 2 . Dezember 1904.

Gesuche um Zulaffung von Schau - , Schieß -,
Photographie - pp . Buden und Karonssel « sind
nnler genauer Angabe der Darbietung bi« zum
15 . März 1904 an uns einznreichen . Die Ent-
scheibung über Zulassung errolgt voraussichtlich im
Laufe de« Monat « April 1904.

Für Schau - u . s. w . Buden beträgt das Stand¬
geld für den Frontmeter:

« ) bet einer Tieie bis zu 7 m 7 Mk.
b) bei einer Tieie von mehr als

7 m bis zu 10 m 10 Mk,
c) bei einer Tiefe von mehr als

10 m dis zu 20 m 20 Mk
Zwei bis drei gewöhnliche und 1—2 Danipf-

karoufsels , 3 Kinematograpden , 1 Hippodrom , nur
eine Berlo mngsballe , sowie die Waffel - und Zucker¬
bäckereien werde » unter Vorbehalt des freien
Auswahlrecht « nach dem Meiiigebote berücksichtigt.

Angebote bleiben für die Unternehmer PP. bi»
1. Mai cr . verbindlich und sind ebcnsall « b,S zum
15. März 1904 zu machen . Das Standgeld ist
innerbalb 4 Wochen nach der Zulassung zur Hälfte
und bi « zum 1. August l. I . zur anderen välfte
pono - und bestellgeldfrei an uns cinzuzahlem
Eine Rückzahlung erfolgt in keinem Falle.

Geschirr - und Krainstände , eiuschl. Zucker - und
Backwarenstände , sind vorher nicht anzumeldeu.
Der Tag der Au «lo ' u »g und Platzanwesiung für
solche wird s. Zt . öffentlich bekannt gegeben.

Die weiteren Bedingungen werden den Be¬
werbern bei der etwaigen Zulassung mitgeteilt . E»
werden nur beste Geickäfte unter Ausschluß so-
ueiiannter Pictusse berücksichtigt . *

Wtesvadcn , den 15. Februar 1904.
Städtisches Akziscamt.
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Bekanntmachung.
Montag , den 14. Mär, 1904, vor.

mittags 10 Uhr, sollen im weißen Saale de»
Kurhäuser die abgelegten Zeitungen au» den
Lesezimmern vom Jahre 1903 öffentlich meistbietend
gegen Barzahlung versteigert werden. *

Wiesbaden, den9. Februar 1904.
Städtische Kurverwaltung.

Bekanntmachung.
Im Interesse der Dienstherrschaft machen wir

bekannt, daß jeder Dienstbote, der auf das Abonne¬
ment seiner Dienstherrschaft im . diesseitigen
Krantenhause verpflegt werden soll, bei seiner Auf¬
nahme die in den Händen der Herrschaft befind¬
liche Abonnementrkarte(Quittungskarte) vorzulegen
hat, die bis zur Entlassung des Patienten aus
dem Krankenhause bei den diesseitigen Dienstakten
verbleibt. *

Wiesdadt «, den1. Januar 1904.
Städt . KrankentmitS-Berwattung.

Freiwillige Feuerwehr.ii i. Zug.
Montag , den 22. Febr . 1904,

abendS 9 Uhr, findet in dem Ver¬
einslokal „ Kronenhallc " die
Jahres - Versammlung statt.
Tagesordnung : Jahresbericht.
Voistaudswahl.Neuwahl derSeklions-
führer. Sonstiges.

Unter Bezug auf die Statuten
wird püuklliches und zahlreiches Er¬

scheinen erwartet. Die Branddirektion . *
Biehhvf -Gericht

für die Woche vom 11. bis 17. Februar.
Es

Vieb- waren
aufge- Dual. Preise von - bis

gaitimg trieben
Stück per *

Achsen.
} 66

I. 50 kg 70 — 72 —

Kü̂ e . .
II. Schlacht- 66 — 68 —

} 126
I.

II.
gewickt 66

62
68
64

Schweine 997 1 kg — 96 1 —
Mastkäib. 00 Schlacht- 1 60 1 64
Landkälb. gewicht 1 40 1 50
Hammel 136 1 20 1 40

Wiesbaden , den 17. Februar 1904.
Städtische Schlachtbaus -Lerwa t̂nng«

Hchverkauf©6«rfan»mi MMM.
Dienstag, den 23. Febr. 1904, aus Distr. 39

Wehcrwaudu.20Renn»auer: Elchen: 3« tämmeV.
Buchen : 422 Jim. Scheit ii.  Kuüpp., 98 Hdt.
Wellen, ineistDurchforstungrholz.Birken ; 2Knüpp.
-ladet Holz; 32 StämmeV., 60 StangenL—IV.
Außerdem kommt hier da» in den Distr. 3, 4, 6,
Kiffelboruu. Steinhaufen zurückgebliebene Holz
zum Ausrebot. Zusammenkunft9 llbr Holzhacker-
häuschen, 91', llbr am Schlage im Kesseltal. F277

Jagd -Verpachtung.
Die Feldjagd der Gemarkung Lörz¬

weiler , umfassend 550 Heklar, wird
Samstag , den 27 . Februar , nach¬
mittags 1 llhr , im Gemeindehausc auf
weitere9 Jahre öffentlich verpachtet. F318

Lörzweiler , den 18. Februar 1904.
Gr. Bürgermeisterei.

_ Attendorff.

Jagd -Verpachtung.
Mittwoch , den 2 . März , mittags

I Uhr , wird die Feld - und Wald¬
jagd in der Gemarkung Holzhausen n/A.,
2000 Morgen Wald, 2400 Morgen Feld,
am 15. Juli d. I . beginnend, auf weitere
9 Jahre auf dem Gcmeindezimmcr dahier
öffentlich verpachtet. F318

Der Jagdbezirk hat einen ausgezeichnet
guten Rehbestand und grenzt an die Station
Hohenstein und Hallestelle Breithardt und ist
1 kau von Station Michelbach entlegen.

Holzhausen ü/A ., 15. Februar 1904.
Der Bürgermeister:

e_ Müller.
Nassauische Landesbibliothek.

Verzeichnis der neu hinzugekommenen Bücher,
die vom 22. Februar 1904 an im Lesezimmer aus¬
gestellt sind u. dort vorausbeRtellt werden können.

Bläiter t. Yolksbibliotheken u. Lesehallen.
Jahrg . 4. Lpz. 1903. Katalog d. Bibliothek d.
Reichstages. Zugangsverzeiehnia 4. Berlin 1903.
Gesch. v. d. Direktion d. Reichstages. Hassell,
II. v., Öffentliche Bücher- und Lesehallen als
Bildungsmittel für das Volk. Stuttgart 1903.
Gesch. von Prof. Dr. Liesegaug. Haas, Georg,
Bibliographie des Bürger]. Rechts. Berlin 1900.
Literaturzeitung , Deutsche, Jahrg . 24. Leipzig
1903. Revue, Deutsche, Jahrg . 28, Bd. 1. Stutt¬
gart 1903. Müller, H., Die Gesetze Hammurabis
und ihr Verhältnis zur mosaischen Gesetz¬
gebung. Wien 1903. Harnaok, Adolf, Reden u.
Aufsätze. Bd. 1. 2. Giefsen 1904. Petermann,
Karl ,Literaturgeschichtliohes Lesebuchf. deutsch-
amerikanische Schulen. A. 2. New-York 1880.
Gesch. v. Herrn P of. Dr. Zinnrer. Schröer,
Über Erziehung, Bildung etc. in Deutschland
und England. Dresden 1891. Gesch. v. Herrn
Prof. Dr. Zinsser. Gosundheitswarte der Schule.
Herausg. v. A. Baur. Jahrg . 1. Wiesbaden, Otto
Xemnieh, 1908. Dietzel, Heinr., Das Produzenten¬
interesse der Arbeiter und die Handelsfreiheit.
Jena 1903. Menger, Anton, Das bürgerliche
Recht und die besitzenden Volksklassen. A. 3.
Tübingen 1904. Kautsky, Karl, Die Vorläufer
des neueren Sozialismus. Bd. 1. Stuttgart 1895.
Tbudichum, Fried., Deutsches Kirchenrecht im
19. Jahrhunderl . Bd. 1. 2. Leipzig 1878. Winter,
W., Erläuterungen zu dem Entwurf einer all¬
gemeinen Civilprozefs-Ordnung. Wiesbaden, C.W.
Kreidel, 1867. Hecker, Adolf, Die Adoption im
geltenden Recht. Rostock 1903. Ueberr. v.Verf.
Gradenwitz, Otto, Wort- Verzeichnis zur Bürger¬

lichen Gesetzbuch. Berlin 1902. Untersuchungen
zur deutschen Reohtsgeschichte. Heft 16 bis 35.
Breslau 1883—1891. Kunst, Onze, Jahrg . 2.
Antwerpen 1903. Scherer, Aus dem Volksleben.
In Holzschnitten v. Ludw. Richter. Leipzig 1877.
Avenarius, Ferd ., Ludwig Richter-Gabe. Eine
Auslese a. d. Werken des Meisters. A. 2.
Leipzig 1903. Denkmäler deutscher Kunst.
Bd. 11. Leipzig 1903. Gesch. v. Königl. Preufs.
Unterrichtsministerium. Gleich, Ferd., Charakter¬
bilder a. d. neueren Geschichte d. Tonkunst.
Bd. 1,2. Leipzig 1863. Gesch. v. Prof.Dr. Zinsser.
Vofs, Wilh . v., Der Feldzug in der Pfalz u. in
Baden im Jahre 1849. Berlin 1903. Krahmer,
Gesohiohte der Entwickelung des russischen
Heeres. Leipzig 1897. Labrhs, Rudolf v., Die
Flottenführung im Kriege. Berlin 1900. Sohneider,
Louis, Chronik d. deutsch-französischen Krieges
1871. A.2. Berlin 1870. Zeitschrift, Historische.
Bd. 91. München 1903. Platen, Paul , Der Ur¬
sprung der Rolande. Dresden 1903. Gesoh. von
Prof. Dr. Liesegang. Hupp, Otto, Wappen und
Siegel der deutschen Städte. Heft 3: Piovinz
Sachsen und Schleswig-Holstein. Frankfurt a. M.
1903. Lenz, Max, Drei Traktate aus dem
Schriftenzyklus des Konstanzer Konzils. Mar¬
burg 1876. Städteausstellung . Führer durch
das Verwaltungsgebiet der Stadt Dresden.
Dresden 1903. Gesch. von Herrn Geheimrat
Dr. Pagenstecher. Menne, Kail , Entwickelung
der Niederländer zur Nation. Halle 1903. Rüge,
Sophus, Norwegen. Bielefeld 1899. Hötzscti,
Otto, Die Vereinigten Staaten von Nordamerika.
Bielefeld 1904. Beschreibung, Kurze, der
Republik Chile. Leipzig 1903. Geschenk von
Herrn Konsul Alfr. Böhl. Deckert, E., Kuba.
Bielefeld 1899. Knortz, Karl, Das Deutschtum
der Vereinigten Staaten. Hamburg 1891.
Lauterer , Joseph , Japan , das Land der ent¬
gehenden Sonne. Leipzig 1902. Rohrbach, Paul,
Die wirtschaftliche Bedeutung Westasiens. Halle
1962. Henze, Herrn., De Nil, seine Hydrographie
und wirtschaftliche Bedeutung. Halle 19o3.
Rothert, Ed., Karten und Skizzen aus der Ent¬
wickelung der gröfseren deutschen Staaten.
Düsseldorf 1903. Fischer, Alexander, Petöfi’s
Lehen und Werke. Leipzig 1889. Neumann, W.,
Roderioh Benedix. Cassel 1853. Gesch. von
Herrn Prof. Dr. Zinsser. Hoff, Joh. Fried., Amt
und Mufse; Ludwig Richter als Freund. Frank¬
furt a. M. 1903. Castelli, Ign. Franz. Cassel 1854.
Gesch. von Prof. Dr. Zinsser. Frankl , L. A.,
Cassel 1852. Gesch. von Prof. Dr. Zinsser.
Bürkner, Rieh., Herder. Sein Leben und Wirken.
Berlin 1904. Ebstein, Wilh ., Rudolf Virohow als
Arzt. Stuttgart 1903. Echo, Das litterarisohe.
Jahrg . 1. Berlin 1899. Kneschke, Emil, Deutsche
Lyriker seit 1850. A. 2. Leipzig 1868. Gesch.
von Prof. Dr. Zinsser. Brandes, Herrn., Die
jüngere Glosse zum Reinke de Vofs. Halle a. 8.
1891. Stei neberg. Wilh., Von des Le ens Pilger¬
fahrt . Limburg a. d. Lahn . Verlag d Pallotime,
1904. Woermann, Karl , Aus der Natur und dem
Geiste. Gedichte. Hamburg 1870. Pasqud,
Ernst, Frau Musica. Vier Erzählungen. Leipzig
1881. Gesch. von Herrn Prof. Dr. Zinsser.
Hackländer, F. W., Residenzgeschichten. Stutt¬
gart o. J . Gesch. von Herrn Prof. Dr. Zinsser.
Oberländer, Das Jägerhaus am Rhein. Jugend-
erinuerungen eines alten Waidmanns. Neu¬
damm 1903. Fischer, Wilh., Sormnernachts-
erzählungen. A. 2. München 1903. Leitgeh,
Otto v., Ausklang. Zwei Novellen. Leipzig 1896.
Rodenbach, Georges, Das Tote Brügge.
Berlin 19uo. Daudet, Alphonse, Jack . Mocurs
contemporaines. Vol. 1, 2. Paris 1876. Gesch.
v. Prof. Dr. Zinsser. Zittel, Karl A. v., Grundzüge
der Paläontologie. Abt. 1. A. 2. München 1903.
Beiblätter zu den Annalen der Physik. Bd. 27.
Leipzig 1903. Bölsctie, Wilh., Aus der Schnee¬
grube. Gedanken zur Naturlorschung. A. 2.
Dresden 1904. Erfindungen, Neueste, und Er¬
fahrungen a. d. Gebieten der praktischen Technik,
Elektrotechnik etc. Jahrg . 80. Wien 1904.
Schwarz, Tjard u. E. v. Halle, Die Schiffbau¬
industrie in Deutschland und im Auslande.
T. 1, 2. Berlin 1902. Archiv für Orthopädie,
Mechanotherapie ete. Bd. 1. Wiesbaden, J. F.
Bergmann, 1908. Helte, Anatomische, Beiträge
und Referate zur Anatomie und Entwiokelungs-
geschichte. Abt. 1. Bd. 22. Wiesbaden, J. F.
Bergmann, 1903. Schweinburg. Ludwig, Hand¬
buch der allgemeinen und speziellen Hydro¬
therapie . Wiesbaden , J . F. Bergmann, 1904.
Archiv f. klinische Chirurgie. Bd. 70. Berlin
1903. Centralblatt f. Bakteriologie etc. Abt. 1.
Bd. 33. Jena 1903. Centralblatt f. Bakteriologie
etc. Abt. 2 Bd. 10. Jena 1903. Bunge, G. v.,
Hehrbuch d. Physiologie des Menschen. Bd. 1,2.
Leipzig 1901. Leistungen, Die Therapeutischen
des Jahres 1902. Wiesbaden, J . F. Bergmann.
1903. Avellis, Georg, Kursus der laryngosko-
pischen und rhimoskopischen Technik. Berlin
1891. Gesch. v. Frau Dr. Götz. Reifs, Carl,
Die Krankheiten der Nase und ihre Behandlung.
Berlin 1892. Gesell, v. Frau Dr. Götz. Hasse,
C., Aus dem ärztlichen Leben. Ratschläge für
angehende u. junge Ärzte. Berlin 1886. Gesch.
v. Frau Dr. Götz. Eulenburg, Real-Eneyklopädie.
A. 3. Encyklopädische Jahrbücher der gesamten
Heilkunde. Bd. 28. Berlin 1904. Journal,
American, Of the medical Sciences. Vol. 97 bis
118. Philadelphia 1889—1899. Gesch. v. Frau
Dr. Götz._

Kirchliche Anzeigen.
Evangelische Kirche.

Marktkirche.
Sonntag, den 21. Februar. (Jnvoeavit.)
Militär-Gottesdienst8.40 Uhr: Div.-Pfr.

Franke.
Hauptgottesdienst10 Uhr: Pfr. Ziemendorff.

Nach der Predigt Beichte und hl. Abendmahl.
Abendgottesdienst5 Uhr: Deka» Bickel. Die

Kollekte ist zum Besten de» Baue« einer evangel.
Kirche in Mexiko bestimmt.

Amtrwoche: Pfr. Ziemendorff.
Gottesdienst 11 Uhr in der Gewerbeschule:

Pfr. Lieber.
Dienstag, nachm. 4—6 Uhr, Lnisenstraße 32:

Arbeitsstunden de« Misstons-Frauenvereius.
Mittwochv.6—7 Uhr: Orgelkonzert. Eintritt

frei. Abends8'd  Uhr : B belstunde in der Turn¬
halle der höhere» Mädchen,chule am Schloßplatz.
Pfr. Schüßler.

Donnerstag, den 25. Februar.
PassionSgottesdieiist5 llbr: Vir. Ziemendorff.

Bergkirche.
Sonntag, den 21. Februar. (Jnvocavit.)
Zugendgotterdienst8'/, Uhr: Pfr . Diehl.
Hauptgottesdienst10 Uhr: Pfr . Beesenmetzer.

Nach der Predigt Beichte und hl. Abendmahl.
Abendgottesdienst5 Uhr: HiliSpr. Ebcrling.
Amtrwoche. Taufen und Trauungen: Pfr.

Beefemneyer. Beerdigungen: Hilfspr. Eberling.
Mittwoch, den 24. Februar.

PasstonSgottcsdienst5 Uhr: Hilfspr. Eberling.
Ringkirche.

Sonntag, den 21. Februar. (Jnvocavit.)
Jugendgotterdicnst8°/» Uhr: Pfr. Lieber.
Hauptgottesdienst10 Uhr: Pfr . Risch.
Abendgottesdienst5 Uhr: Hilfspr. Schlaffer.
Amtswoche. Taufen und Trauungen: Pfr.

Friedrich. Beerdigungen: Hilfspr. Schlaffer.
Donnerstag, den 25. Februar.

Passionsgottesdienst5 Uhr: Hilfspr. Schlaffer.
Kapelle des Paulillenstifts.

Sonntag, den 21. Februar (Jnvocavit),
vormittags9 Uhr: Hauptgottesdienst fällt aus.
IOP4 Uhr : Kindergottesdienst. Nachmittags:
Jahresfest des Junafranen- Vereins. 4 Uhr:
Predigt. Herr Pfr. Krämer von Dörsdorf. Im
Anschluß daran: Nachfeier im Saal.

Dienstag, nachmittag? 862  Uhr: Nähverein.
Evangelisches Vereinshans, Platterstraße 2.

Sonntag, vorn, 11'/, Uhr: Sonntagsschnle.
Nachmittagsi 'h Uhr : Versammlung junger

Mädchen. (Sonntagsverein.)
Abends 877 Uhr: Versammlung für Jeder¬

mann(Bibelstnnde).
Jeden Donnerstag, abends 87, Uhr: Gemein-

schaftsstunde.
Ev. Männer- und Jnnglingsverein.

Sonntag, nachmittags3 Uhr: Freier Verkehr.
Um 6 Uhr : Andacht. Abends 87, Uhr:
Diskuisionsstlinde. Herr Pfr . Grein.

Montag, abend« 9 Uhr: Gesangstunde.
Dienstag, abends 87- Uhr: Bibelstnnde der

Jugendabteilung.
Mittwoch, abends9 Uhr: Bibelbesprechstunde.
Frestag, abend« 9 Ubr: Posaunenprobe.
Samstag, »bcnds9 Ubr: Gebetsstnnde.
Männer und Jünglinge sind berzl. eingeladen.

Christlicher Verein junger Männer.
Vcrcinslokal: Bleichstraße3, 1.

Sonntag, nachwillags von3 Uhr an: Gesellige
Zusammenkunftu. Soldatenversammlung. Abends
8 Uhr: Weiß-Kreuz-Versammlung. Ansprache:
HcrrZimmermannan» Frankfurta. M.

Montag, abends9 Uhr: Männerchor-Probe.
Dienstag, abend» 87« Uhr: Bibclbcsprechnng.
Mittwoch, abends 9 Uhr: Bibclbcsprechung

der Jugend-Abt.
Donnerstag,abds. 9Uhr: Poiaunmchor-Probe.
Freitag, abends9Uhr: Gesell. Zusammenkunft.
Samsiag, abends9 Ubr: Gebctrstunde.
Das Vereinslokal ist jeden Abend von 8 Uhr

an geöffnet. Vcreinsbesnch frei.
Evangelisches Gemeindehaus, Steingassc 9.

Das Lesezimmer ist Sonn- und Feiertags von
2—6 Uhr für Erwachsene geöffnet.

Lesezimmer: Versammlung junger Mädchen.
Jnnqfranen-Vercin der Bergkirchen-Genieinde:

Nachm. 4—6 Uhr.
Versaiiimlmigen

im Geineindesaal des PfarrhanjcS, An der Ring-
kirche 3.

Sonntag, vorm. 117- Ubr: Kindergottesdienst.
Sonntag, nachm. 4'T—7 Uhr: Versammlung

junger Mädchen(S >nntagsverein).
Montag, abends8 Uhr: Versammlung kon¬

firmierter Mädchen. Pfr. Risch.
Dienstag, abend« 87- Uhr: Bibelstnnde. Pfr.

Risch. Jedermann ist herzlich eingeladen.
Mittwoch, nachm. 3—6 Uhr: Arbeitsstunden

der Nähvcrcins.
Mittwoch, abends8'/, Uhr: Probe des Ning-

kirchenchorS.
Donnerstag, nachm. 3 Uhr: Arbeitsstunde

des Gustav-Adoif-Fraucn-Verel»«.
Donnerstag, abends 87« Uhr: Versammlung

konfirmierter Mädchen von Pfr . Lieber.
Katholische Kirche.

1. Fastensonntag. — 21. Februar.
Mittwoch, Freitagu. Samstag sind Quatember¬

tage.
Pfarrkirche znm HI. BonifatinS.

Erste hl. Messe um 6, zweite7, MilitärgotteS-
dicnst(hl. Messe mit Predigt) 8, Kindergottesdienst
<Amt) 9, Hochamt mit Predigt 10, letzte hl. Messe
(mit Predigt) 11.30 Ubr.

Nachm. 2,15 Uhr sakramentalische Andacht und
Umgana mit dem Allerheiligsten(533). Abends
6 Uhr Fastenpredigt mit Andacht(512).

An den Wochentage» sind die bl. Messen um
6,30, 7,10(Schulmesse). 7,40 und 9,15 Uhr.

Mittwoch und Samstag abends6 Uhr Fasten¬
andacht(510).

Abendläuten6 Ubr.
Gelegenheit zur Beichte ist am Samstag von

4—7 und »ach8 Uhr. ebenso am Sonntag morgen
von6 Uhr an.

Maria-Hilf-Kirche.
Frühmesse und Gelegenheit zur Beichte 6,30,

zweite hl. Messe8, Kindergottesdienst(bl. Messe
mit Predigt) 9, Hochamt mit Predigt 10 Uhr.

Nachm. 2,1b Uhr sakramentalische Andacht mit
Umgang(582). Abends6 Uhr Fastenprcdigt mit
Andacht(512).

An den Wochentagen sind die heil. Messen um
6,30, 7.15 u. 9,15 Uhr. 7,15 Ubr find Schulmessen.

Donnerstag Morgen 6,30 Uhr heil. Messe in
der Schwrsternhanskapelle.

Freitag Abend6 Uhr ist Fastenandacht mit
Segen(511).

SamStag4 Ubr Salve, 4—7 und nach8 Uhr
Gelegenheit zur Beichte.

Gaben für bedürftige Erstkommunikantcn werden
in den beide» Pfarrhäusern dankbar entgegenge-
nommen. — Für dieselben ist auch die Kollekte nach
der Fastenpredigt.

Altkalhollsche Kirche, Schwalbacherstrahe.
Sonntag, den 21. Februar, vormittag« 10 Uhr:

Amt mit Predigt.
Der Rcchnungsvorschlagfür das Etatsjahr

1904 liegt 14 Tage lang zur Einsicht der Gemeinde¬
mitglieder in meiner Wohnung offen.

W. Krimmel, Pfr.

Evangelisch-lutherischer Gottesdienst.
Adelheidstraße 28.

Sonntag, den 21. Februar (Jnvocavit)
vormittag» 97- Uhr: Predigtgoltesdienst und dl
Abendmahl. Pfr . A. JSg„

angelisch-luthrrischer Gottesdienst.
Oberrealschule, Oranienstraße7, 2. Stock,
Sonntag, den 21. Februar (Jnvocaviti

vormittag» 10 Uhr: Prcdigtgotlcsdienst.
Pfr . Hempfing.

Christliches Keim. Westendstraße 20, 1.
Jeden Mittwoch, abends 8‘/2—91/, U'gt.

Bibelstunde für Mädchen und Frauen.
Methodiften -Gemeinde . Fricdrichstr. 36, Hih.

Sonntag, den 21. Febr., vormittags 97«Uhr;
Predigt über Joh . 12. 1—8, 11 Ubr: Sonntags,
schule. Abend» 8 Uhr : Predigt über Joh, 18
33—38. Thema: Das Reich der Wahrheit i»
seinem Verhältnis zu dieser Welt.

Montag, abends 87- Ubr: Singstunde.
Diens ag, abends8'/- Uhr: Bibelstnnde iibit

Matth. 7, 21—29.
Donnerstag, abend? 877 Uhr: Jugendbund.

PredigerI . Schmeißer.
Kaptisten-Gemeinde, Oranicnstr. 54, Hth, M

Sonntag, den 21. Februar, vorm. 7710 Uhr:
Predigt. 11  Uhr: Kindergottesdienst und Bibel-
klaffe. Nachmittags4 Uhr: Hauptgottesdienst.
6 Uhr: Jugenv-Vereinsstunde.

Montag, Dienstag und Mittwoch, abend»
8"- Ubr, finden besondere Evangclisatioiis-Ber-
fammlungen statt.

Doniierstag, abends 87- Ubr: Übung dr»
Gesangvereins. PredigerE. Karbinsky.

Apostolische Gemeinde.
Kleine Schtvalbncherstraße 10. 2.Et. (Gewerbehalle).

Sonntag, den 21. Februar, vormittags 10  Ubr:
Hauptgottesdienst. Nachmittag« 4 Ubr: Gölte»,
dienst und Predigt, wozu Jedermann freundl, ein-
gcladen ist.

Freitag, 26. Febr., abend« 8 Uhr: Gottesdienst
und öffentliche Predigt. Es hat Jedermann freien
Zutritt.

Heilsarmee, Frankenstrabe 13.
Jeden Abend8' , Uhr, Sonntags auch vorm.

10 Uhr: Pcriammluiig. Jedermann willkommen.
Russischer Gottesdienst.

1. Fastenwoche.
Samstag, abend» 5 Uhr: Abendgottesdienst.
Sonntag (VerzeihiingSionntag), vormittag»

11 Ubr: Heil. Messe.
Dienstagu. Donnerstag, vormittags 11 Uhr:

Heil. Stunden.
Mittwoch und Freitag, vormittags 10.30 Uhr:

Heil. Fastemnessc.
Jeden Abend5 Uhr: Efimonen.
Freitag, abends5 Uhr: Abendgottesdienst und

Beichte.
Samstag, vormittags 10 Ubr: Heil. Messe

und Kommunion. Kleine Kapelle, Kapellenstr. IS.
.tnglican Churcli of St . Augustine of

Cauterbnry.
Frankfurterstrafse 3.

Sunday Services: Holy Eucht. 8.30: Matins,
Sung Celebration, Sermon, 11: Children’s Class,
4: Evensong, 5 : Pulpit Instruction, 6.

Holy Days and Week-days: Matins and
Celebration at 8 on Tnes. Thurs. Sat. — >ä
10.30 on Wed. and Fri. Evensong, Fri . and Holy
Days, 6.

No Service on ordinary Mondays.
Special Notioe: In Lent Wednesdays at ä

Fridays, 11. — Special Sermons.
Chaplain : Rev. E. J. Treble,

Kaiser-Friedrich-Ring 36.

Dampfer-Fahrten.
Hamburg-AmeiTka*Linie. F330

(Passage-Büreaud . Gesellschaft: Wilhelmstv. WJ
Die nächsten Abfahrten von Post- ™

Passagier-Dampfern finden statt : Nach Newyork:
20./2. Postd. Pretoria, 27./2. Postd. GrafWalder-
see, 5./3. Schnellpd. Blücher, 12./3. Postd. Penn-
sylvania, 17./3. Schnellpd. Moltke, 19.,3. Postd.
Patricia, 24./3. Schnellpd. Deutschland, -6. 0.
Postd. Belgravia, 2. 4. Postd. Pretoria , 9./4. Posw.
Graf Waldersee, 14./4. Schnellpd. Blücher, 167--
Postd. Bulgaria. Nach Boston: 17./2. Postd.
Bengalia, 5./3. Postd. Bosnia. Nach Baltimore.
17./2. Postd. Bengalia, 5./3. Postd. Bosnia. Nm“
Philadelphia : 23.,2. Postd. Alexandria, T*/j‘
Postd. Assyria. Nach Westindien: 2672. Pos d.
Schaumburg, 173. Postd. Calabria. Nach Mexico-
18/2. Postd. Galicia, 22./2. Postd. Ithaka , i
Postd. Prinz Joachim. Nach Neworleans: 1-“•
Postd. Acilia. Nach Ost-Asien: 2072. Pos»,-
Mai bürg, 2672. Postd. Armenia, 1./S. Postd.
Stralsbuig. Nach Port Arthur u. Wladiwostok.
20./2. Postd. Croxdsle. —

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glückuo

Wilhelmstrafee 50.)
Letzte Nachrichten über die Bewegungen de

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linied-
8.-D. „K. Wilh. d. Gr.“ nach Bremen, 16. FeM-
8 Uhr nachm, in Bremerhaven. D. -Pff"
Irene“ nach Newyork, 15. Febr. 5 Uhr nach •
von Gibraltar. D. »Königin Luise“ nach Genu»,
15. Febr. 11 Uhr nachm. Gibraltar passiert. {"
„Oldenburg“ nach Bremen, 15. Febr. 8 0
nachm, in Bremerhaven. D. „Willehad n®
Bremen, 15. Febr. 7 Uhr vorm, von Baltimo •
D. „Brandenburg“ nach Galveston, 16. *c J
3 Uhr vorm, in Galveston. D. „Rhein“
Newyork und Baltimore, 15. Febr. 77, " ,
nachm. Lizard passiert. — Cuba-, Brasil- u
La Plata-Linien: D. „Schleswig“ nach Br*® ’
17. Febr. in Bremerhaven. D. „Coblenz n*
Cuba, 15. Febr. in Antwerpen. — Ost-Asion-
Australien-Linien : D. „Bayern“ nach Bre» “i
16. Febr. von Neapel. 1). „Gera“ nach Brei» '
16. lehr , in Hongkong. D. „Seydiitz“ b®
Ost-Asien, 16. Fobr. in Yokohama. D. ,,‘ r
Heinrich“ nach Ost-Asien, 17. Febr. von Brom
haven. D. „Bamberg“ nach Ost-Asien, 10. ®e. '
in Hongkong. D. „Königsberg“ nach Ost-As,1>
10. Febr. in Tsingtau. D. „Barbarossa
Bremen, 17. Febr. von Neapel. D.
Luitpold“ nach Australien, 16. Fohr. v. Freman̂ ;
— Vergnügungsreise: D. „Kais. Maria Theres
nach Mittelmeer, 16. Febr. in Tunis.

Dmk»»!>SwSs* kn & « ch»IIenk«k,Ichki>H-l-vuchkriicknet tu Bttkktkn.
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